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Anwendungsbedingungen fiir das Regelwerk Technik der schweizerischen Eisenbahnen (RTE)

Bei der Anwendung der Dokumente ist zu beachten, dass sie ausschliesslich fir die Bedurfnisse der Schweizer
Eisenbahnen und Unternehmen im Bereich 6V verfasst und fur diesen Gebrauch bestimmt sind. Eine korrekte
Anwendung setzt somit eine entsprechende Ausbildung und Praxis voraus. Das Regelwerk RTE beschrankt sich auf
zwei Arten von Dokumenten:

— Die R-Regelungen sind Erganzungen bzw. Lésungsvorschlage zu hoheitlichen ErlasserRegelungen und Normen
mit Regelungs- bzw. Weisungscharakter.

— Die D-Regelungen umfassen Handbiicher und Dokumentationen als Empfehlungen und Hilfsmittel zur
Arbeitsunterstiitzung oder bilden in Ausnahmefallen den Stand der Technik und die gelebte Praxis im Hinblick auf
eine Standardisierung ab.

Die im Dokument in méannlicher Form enthaltenen Formulierungen gelten in gleichem Mass fiir jegliches Geschlecht.

Der Verband offentlicher Verkehr (V6V) sowie die an der Erstellung dieser RTE-Regelung des Regelwerks Technik
Eisenbahn (RTE) beteiligten Personen haften nicht flir Schaden, die durch die Verwendung von Informationen aus
dieser Regelung entstehen kdnnen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir die Vollstandigkeit oder Richtigkeit.

Programmleitung RTE (PL RTE)

Vorsitz
Dr. Robert Leemann, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Bern

Daniel Fankhauéer, Aare Seeland mobil (ASm),’ Langenthal

Oliver Johner, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Bern
Stefan Keiser, Stadtische Verkehrsbetriebe Bern BERNMOBIL, Bern
Jurg-LitseherWerner Kurfess, Bundesamt fiir Verkehr (BAV), Bern

Johannes Err,1art, Bundesamt fur Verkehr’(BAV), Bern
Daniel Pixley, BLS AG, Bern

Lorenz Riesen, Bundesamt fir Verkehr(BAV) Bern
Martin Strobel, Verband o&ffentlicher Verkehr (V6V), Bern
Gilbert Zimmermann, Rhatische Bahn (RhB), Chur

Lektorat
Martin-StrebelDr. Senta Haldimann, Verband 6ffentlicher Verkehr (V6V), Bern

Herausgeber

VoV Verband offentlicher Verkehr
FeehnikSystem Bahn

Dahlholzliweg 12, CH-306063005 Bern-6
www.voev.ch, RTE@voev.ch
Fel+414-314-359 23 23 -Fax+41-34359-2310

Druck
Gebundene Ausgabe: Peter Gaffuri AG, Bern

RTE-Webshop/RTE-Download
www.rte.voev.ch

ISBN 978-3-906225-52-4XXXXXX

© Verband offentlicher Verkehr, Bern, Mai-2048Monat 20xx

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
XX.XX.20XX 9 g 9 © VoV



R RTE 11000 Programmgrundlagen 5

Anderungsgeschichte

Ausgabe- )
Datum Anderungen

08.12.2004 | 1. Ausgabe

2. Ausgabe

22.06.2007 Gesamtuberarbeitung

3. Ausgabe
— Gesamtiberarbeitung
(Wesentliche Erganzungen zu Normen, Produktneutralitat,
31.05.2018 Kommunikation, RTE-Webshop, Programmorganisation,
Erstellungsprozess, Anhang B, Riickmeldungen und Review)
— Zusammenflihrung der RTE-Regelungen
R RTE 10000 sowie D RTE 10100 bis 10900 zu R RTE 11000

4. Ausgabe

— Teilrevision
(Anpassungen an die V6V-Organisation «System Bahny,
Nachflihrung an die aktuellen Ausgaben der hoheitlichen Regelungen,
Aktualisierung der Zusammenarbeit BAV/V6V, Ergdnzung der
Praxiserfahrungen)
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Vorwort

Das «Regelwerk Technlk Elsenbahn (RTE»»)J eine Dlenstlelstung des VoV, hatnach-der

: ist ein etabliertes
Reqelwerk welches aus der Schwelzer Bahnwelt nicht mehr wegzudenken_ist. Das
Programm RTE unterstutzt die Bahnunternehmen, mit gemeinsamen, standardisierten
Lésungen, die Planung und Projektierung bzw. Konstruktion, den Bau und Umbau, den
Betrieb und die Instandhaltung von Eisenbahnanlagen und Fahrzeugen kostengnstig
und umweltfreundlich durchzufthren.

Die Eisenbahnunternehmen sind fiir den sicheren-und, wirtschaftlichen und nachhaltigen
Betrieb ihrer Anlagen und Fahrzeuge zustandig. Sie tragen damit eine grosse
Verantwortung gegenuber den Kunden, den Mitarbeitenden, den Auftraggebern und der
Bevolkerung. Sie stehen zusatzlich in der Pflicht des Gesetzgebers, der diese Aufgaben
im Eisenbahngesetz und in den entsprechenden Verordnungen festgeschrieben hat. Die
Planung und Projektierung bzw. Konstruktion, der Bau und Umbau, der Betrieb und die
Instandhaltung von Eisenbahnanlagen und Fahrzeugen haben sich deshalb nach den
hoheitlichen VerschriffenRegelungen und den massgebenden Regeln der Technik zu
richten.

Diese Aufgaben koénnten unternehmensspezifisch geldst werden. Die Schweizer Bahnen
haben sich jedoch entschieden, sie gemeinsam anzugehen. Unter der Federfiihrung des
Verbandes offentlicher Verkehr (VAV) haben sie deshalb im Jahr 2000 zusammen mit
dem Bundesamt fur Verkehr (BAV) den Grundstein zum Programm RTE gelegt.

Der V6V hat dem Ruf nach schlanken Regelungen, welche auf die Anforderungen der
Anwender ausgerichtet sind und daher eine entsprechende Ausbildung beziehungsweise
Praxis voraussetzen, entsprochen. Es zeigt sich, dass das Regelwerk RTE die richtige
Art ist, um die Dokumentation der Anwendung der Eisenbahnsystemtechnik sicher-
zustellen.

Die Entwicklung und Aktualisierung der RTE-Regelungen im Milizsystem und die
Herausgabe durch den V6V haben sich bewahrt. Das Regelwerk Technik Eisenbahn
(RTE) wurde seit 2003 =zur wichtigsten Plattform des schweizerischen
EisenbahnfachwissensEisenbahnfachwissens. Es ist ein effizientes Werkzeug fir

Bahnfachleute und unterstitzt sie massgebend in ihrer taglichen Arbeit.

XX.XX.20xX
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Allgemeines

Die Erstellung des Regelwerks Technik Eisenbahn (RTE) ist eine Aufgabe, welche die
Bahnunternehmen gemeinsam und durch den V6V koordiniert angehen. Alle
Bahnunternehmen stellen ihre bestehenden Regelungen als Grundlage fiir die Erstellung
und die zwischenzeitliche Verwendung unentgeltlich zur Verfligung.

Das Eisenbahngesetz verpflichtet die Bahnunternehmen explizit, die Vorschriften fir den
sicheren Betrieb zu erstellen (EBG-Art. 17; Absatz 4 EBG).

1.1 Ziele der RTE-Regelung
In der vorliegenden RTE-Regelung sind die Grundsatze zur Erstellung und Weiter-
entwicklung, zur Freigabe, Publikation, Ubernahme durch die Bahnunternehmen und
Verbindlichkeit, sowie Finanzierung und Kommunikation des Regelwerks Technik
Eisenbahn (RTE) festgelegt.
Die vorliegende RTE-Regelung richtet sich an die ArbeitsgruppenProjektgruppen RTE,
die MerantwortlichenVerantwortlichen der Bahnen, des BAV, des VOV sowie der
Programmoberleitung RTE (POL RTE) und Programmleitung RTE (PL RTE-).

1.2 Anwendung

1.21 Giiltigkeitsbereich

Das Regelwerk Technik Eisenbahn (RTE) wird vom V6V herausgegeben und ist Teil der
VoV-Plattform fir das eisenbahntechnische und betriebliche Fachwissen fir die
Mitarbeitenden von Schweizer Bahnen, der Lieferindustrie und fiir beauftragte Dritte. Es
ist offen fur alle Fachgebiete des Gesamtsystems wie auch flr weitere Teile des Systems
OV in der Schweiz.

Die RTE-Regelungen prazisieren—und—erganzenkonkretisieren fur die Bahnen die
hoheitlichen Erlasse(EBG-EBV-AB-EBV,-FBV,-TSHRegelungen und enthalten die fur

den praktischen Einsatz erforderlichen Anwendungsregelungen. RTE-Regelungen
schliessen direkt an die entsprechenden hoheitlichen VerschriftenrRegelungen und an die
nationalen und internationalen Normen an.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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2 Grundlagen
Statuten VoV | Statuten der Genossenschaft Verband Stand
offentlicher 04.04.201705.09.2024
Verkehr (V6V) vom 1. Januar 2000
2.1 Hoheitliche Regelungen
EBG Gesetz-tberBau-und-Betrieb-der Eisenbahnen Stand
SR 742.101 {Eisenbahngesetz) 01.04:20480
7.2024
EBV Verordnung Uber Bau und Betrieb der Eisenbahnen | Stand
SR 742.141 1 (Eisenbahnverordnung) 15.05.206180
1.07.2024
AB-EBV Ausfuhrungsbestimmungen zur Stand
SR 742.141.11 Eisenbahnverordnung 01.07.20462
024
EleG Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- | Stand
SR 734.0 und Starkstromanlagen (Elektrizitatsgesetz) 01.04:20480
7.2024
FDV Schweizerische Fahrdienstvorschriften Stand
SR 742.173.001 |R 300.1 -.15 040720161
4.12.2025
TSI Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat gemass
Anhang 76
der AB-EBV
Abkommen zwischen der Schweizerischen Stand
SR 0.740.72 Eidgenossenschaft und der Europaischen 13.12.2024 2
Gemeinschaft Uber den Glter- und Personenverkehr
auf Schiene und Strasse (Landverkehrsabkommen)
Anhang 1, Abschnitt 4: Zugangs- und Transitrechte
im Eisenbahnverkehr
Permanente Sonderfalle (CH-TSI)
NNTV CH Notifizierte nationale technische Vorschriften gemass
der Schweiz Webseite
BAVR
a) Aktueller Stand: fedlex.ch
b) Aktueller Stand: bav.admin.ch
2.2 Normen
SN EN 45020 Normung und damit zusammenhangende Tatigkeiten | Ausgabe
— Allgemeine Begriffe 2007
XXX 20X Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 O VsV
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2-22.3 Richtlinien und Merkblatter
RL BV-FDV Richtlinie des BAV zum Erlass von Betriebs- und ML
Fahrdienstvorschriften 014-07.2016V4
14.12.2025
XXX 20X Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 O VsV
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3  Abklrzungen und Begriffe

3.1 Abkirzungen

AB-EBV Ausflhrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

AGrRTE Arbeitsgruppe RTE

AGr V6V Arbeitsgruppe VoV

BAV Bundesamt fur Verkehr

EBV Eisenbahnverordnung

Electrosuisse Schweizerischer Fachverband fur Elektro-, Energie- und
Informationstechnik

ERA European Union Agency for Railways
(Eisenbahnagentur der EU)

EU Europaische Union

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

FG V6V-Fachgruppe der KTBSKBP oder KIS

IEC International Electrotechnical Commission

ISB Infrastrukturbetreiberin

KFBSNNTV CH KommissionTFechnik-und-Betrieb-SchieneNotifizierte nationale
technische Vorschriften der Schweiz

NNRPGr RTE Netifizierte-nationale-technische Vorschriften-der
SehweizProjektgruppe RTE

PGV Plangenehmigungsverfahren
PL RTE Programmleitung RTE
PL AGrPGr RTE Projektleiter der ArbeitsgruppeProjektgruppe RTE (AG+PGr RTE)
POL RTE Programmoberleitung RTE
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
SNV Schweizerische Normen-Vereinigung
StGr RTE Steuergruppe RTE
SUVA Schweizerische Unfall Versicherungsanstalt (heute Suva)
TSI Technical specifications for interoperability
(Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat)
uiC Internationaler Eisenbahnverband
(Union Internationale des Chemins de fer)
VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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3.2 Begriffe

Fir die Anwendung dieser RTE-Regelung gelten folgende Begriffe:

Ausgabedatum Datum, an dem der Inhalt der RTE-Regelung, allenfalls mit

(von RTE-Regelungen) letzten Anpassungen, definitiv._ festgelegt wird. Die
eingetragenen Grundlagen miuissen an diesem Datum in
Kraft oder mindestens offiziell publiziert sein.

Betriebsvorschriften Betriebsvorschriften sind schriftliche Regelungen, die von

(BV-FDV) Eisenbahnunternehmen fiir den Betrieb _und die Instand-
haltung in _ihrem Verantwortungsbereich _erlassen werden
und solche, die Anweisungen liber die Arbeit des Personals
in Betriebsprozessen enthalten. Diese Regelungen sollen
sowohl im Normalfall wie auch bei Stérung eine zuverlédssige
Abwicklung des Betriebes sicherstellen, indem sie als
Grundlage _fiir _die Steuerung, Instandhaltung und
Uberwachung von fiir den Betrieb relevanten Anlagen,
Fahrzeugen und Prozessen dienen.

Regelung Dokument, in dem zu einem oder mehreren Themen
Vorgaben festgehalten sind.

Regelwerk Sammlung von Regelungen (Regelung =

(RTE) Vorgabedokument)

,R" von RTE steht fur: ;«Regelwerk*y

,TE* von RTE steht fiir: ;« Technik und Betrieb
Eisenbahnen®»
(Eisenbahnen inklusive Zahnradbahnen, Trambahnen)

Programm RTE Umfasst alle Belange des Regelwerks RTE.
ProjektRTE- Wird fir einzelne Vorhaben im Rahmen des
Regelungsprojekt Programms RTE verwendet.

v heif Regelung.di lor hoheitlich.ist oder durch e

u I I bindlich-erkl o

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
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4 Grundsatze

Die RTE-Regelungen erganzen,—prazisieren—und—kommentierenkonkretisieren
bestehende, hoheitliche ersehriftenRegelungen und bestehende, nationale und

internationale Normen. Mit der angestrebten—\erschlankung“Weiterentwicklung der
hoheitlichen Merschriften(Zielvorschriften)-stellen—die—Regelungen Ubernehmen RTE-

Regelungen die Aufgabe, akzeptierte Lésungsvarianten zur\erfigungfesizuhalten. Sie
dienen als Grundlage fir unternehmensspezifische Regelungen bzw. kénnen sie ganz
oder teilweise ersetzen. Sie sind auch Praxishilfen bei den Prozessen der Planung, der
Projektierung bzw. Konstruktion, dem Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung von
Anlagen und Fahrzeugen.

Hoheitliche Regelungen
EBG, EBV, AB-EBV, EleG, FDV, ...

Vorschriften

R-Regelungen Fleg__elwerk Technik I:Z_lsenhahn

RTE
D-Regelungen Handbiicher und Dokumentationen

offentlich
Unternehmensspezifische Regelungen
intern

Internationale und nationale Normen
UIC-Merkblztter und SUVA-Richtlinien

Unternehmensspezifische Ergdnzungen
(z.B. Anhidnge B zu RTE-Regelungen
gemiss Abschnitt 11.2)

CH Hoheitliche Regelungen
Gesetze EBG, EBV, AB-EBV, EleG, FDV, ...

Vorschriften

Regelwerk Technik Eisenbahn (RTE)

R-Regelungen Ergédnzungen bzw. Losungsvorschldge
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RTE
D-Regelungen Handbiicher und Dokumentationen
offentlich
Unternehmensspezifsche Regelungen Unternehmensspezifsche Erganzungen
i z.B. Anhédnge B zu RTE-Regelungen

gemass Abschnitt 11.2

Abbildung 4-1: Integration Regelwerk RTE in GesetzeVorschriften-und-hoheitliche Regelungen, Normen
und normenahnliche Publikationen (Regelungspyramidey).

Die Grundlagen fur die Erstellung des Regelwerks Technik Eisenbahn (RTE) sind:

— Natienale-Gesetze-und-\ersehrifterHoheitliche Regelungen, inkl. darin enthaltener
Verweise auf in der Schweiz glltige, internationale Erlasse

— Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat (TSI)

— Permanente Sonderfélle (CH-TSI) und Notifizierte nationale technische Vorschriften
der Schweiz (NNTV CH)

— Internationale und nationale Normenwerke
— Offentliche und interne Regelungen der schweizerischen Eisenbahnunternehmen

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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— Vorarbeiten in Zusammenarbeit mit dem BAV zur Uberarbeitung der EBV/AB-EBV,
FDV und EBVvon BAV-Richtlinien

4.1 Ziele

Das Programm RTE ist die Wissensplattform des Verbands offentlicher Verkehr flr
Technik und Betrieb der Schweizer Eisenbahnen. RTE-Regelungen sind anerkanntebei
der Ermittlung der anerkannten Regeln der Technik und-reprasentierenzu konsultieren.
Sie konnen den Stand der Technik reprasentieren. Das Programm RTE verfolgt folgende
Ziele:

— Die Sicherung des Wissens und der Erfahrung der Schweizer Bahnunternehmen:
Von Fachleuten fir Fachleute (Milizsystem).

— Forderung des Umweltbewusstseins und der Nachhaltigkeit.

— Die Senkung der Lebenszykluskosten:
Spezifisch auf das jeweilige System optimiert, mit Berticksichtigung des
Gesamtsystems.

— Kostenbewusste Umsetzung der hoheitlichen Ziel- und Nachweisanforderungen:
Risikoorientierte, zu den hoheitlichen VorsechriffenRegelungen konforme Umsetzung.
Lésungskatalog zu den hoheitlichen Ziel- und Nachweisanforderungen.

— Ermoglichung von sinnvollen Standardisierungen:
Umsetzung praxisbezogener, kostengunstiger Losungen (gemeinsame Standards).

— Bahnwissen auf dem aktuellen Stand der Technik halten:
Entwicklung der internationalen und nationalen Normen verfolgen.

— Durch Mitarbeit in den AGrPGr RTE und bei den RTE-LesurgenVernehmlassungen:
Know-how Sicherung bei den Bahnen.

4.2 Umgang mit hoheitlichen Regelungen

RTE-Regelungen missen—grundsatzliehsollen konform  zu den hoheitlichen
RegelwerkenRegelungen erstellt seinwerden. Neben den Erlassen des BAV sind auch

europaische-Regelwerkedie hoheitlichen Regelungen der ERA (TSI, CH-TSI, NNTV -CH,
——etc.), sowie hoheitliche Regelungen weiterer Amter (ASTRA, BAFU, BFE, —etc.) zu
beachten. Wenn eine Ausgabe einer RTE-Regelung nicht mehr konform mit hoheitlichen
Regelungen ist, so wird dies spatestens mit dem Erscheinen der neuen Ausgabe den
Anwendern mitgeteilt.

In Ausnahmefallen_kann die PGr RTE eine Abweichung beantragen. Zudem ist in D-
Regelungen die Abbildung von jahrelanger, gelebter Praxis erlaubt, bei welcher die
Konformitat bisher nicht vollstdndig gegeben war. Dies hat zum Zweck, den Stand der
Technik und die gelebte Praxis sichtbar zu machen und zu dokumentieren, sowie auf
eine Standardisierung hinzuwirken (Beispiele: D RTE 20800, D RTE 29700). In der
jeweiligen RTE-Regelung ist explizit daraufauf die Abweichungen hinzuweisen. Bei
Abweichungen ist der Freigabeablauf Technische RTE-Regelung zur Genehmigung
(Abschnitt 10.5.1.1) bzw. Betriebliche RTE-Regelung zur___ Genehmigung
(Abschnitt 10.5.1.2) zu beriicksichtigen. Uber diesedie Beantragung von Ausnahmen an
das BAV entscheidet jedoch in jedem Fall die PL RTE. Die Koordination mit der
Weiterentwicklung der EBV/AB-EBV, FDV und £B%von BAV-Richtlinien erfolgt einerseits
durch die Vertreter des BAV in der PL RTE und andererseits durch die Vertreter des VoV
in der Kommission Sicherheit Eisenbahnen des BAV (KOSEB) sowie den Arbeitsgruppen
der KOSEB.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
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4.3

Rolle der RTE-Regelungen

RTE-Regelungen sind gemass AB-EBV zu Art. 2, AB 2.3 Ziff. 1 bei der Ermittlung der
anerkannten Regeln der Technik zu bericksichtigen. Sie dokumentieren optimierte
Konzepte, Losungen und Prozesse, um standardisiert Konformitat zu den hoheitlichen
Regelungen zu erreichen.

RTE-Regelungen lassen auch alternative Konzepte, Losungen und Prozesse zu, wenn
diese die Anforderungen vergleichbar damit abdecken konnen. Die Eisenbahn-
unternehmen legen jeweils die Verbindlichkeit fest. Verzichtet ein Unternehmen auf die
Erklarung der Verbindlichkeit, wird die entsprechende RTE-Regelung nicht angewendet.

Das BAV kann RTE-Regelungen in _den hoheitlichen Regelungen (z.B. AB-EBV)
auffiihren, um deren Anwendung einzufordern. Im Rahmen des Plangenehmigungs-
verfahrens kann das BAV die Anwendung von weiteren RTE-Regelungen einfordern,
sofern es von der das PGV einreichenden Bahn intern erlassen wurde. Dabei ist zu
berlicksichtigen, dass RTE-Regelungen i.d.R. den Stand der Technik abbilden. Im PGV
ist nachzuweisen, dass das eingereichte Vorhaben dem Stand der Technik entspricht
oder einem dem RTE entsprechenden Stand.

RTE-Regelungen sind bei der Freigabe zur Publikation durch die PL RTE konform mit
den zu demselben Zeitpunkt gqiltigen hoheitlichen Regelungen. Im Falle von
Abweichungen von hoheitlichen Regelungen legt die PGr die Ausnahmebewilligungen
des BAV vorgangig der PL RTE vor. Nach der Freigabe werden die RTE-Regelungen im
RTE-Webshop aufgeschaltet.

4.34.4 Umgang mit Normen und normenahnlichen Publikationen

Die in-der-Sehweiz-giitigen-Normen_des Schweizer Normenwerks werden grundsatzlich
bei der Erstellung einbezogen. Als verbindlich erklarte Normen missen durch die RTE-
Regelungen eingehalten werden.

4314.41 Definition

Gemass Definition aus der Norm «SN EN 45020» ist eine Norm ;—«... ein Dokument,
das ... fiir die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder
Eine Norm ist also ein Dokument, das die charakteristischen Eigenschaften und
Merkmale eines Produkts, eines Prozesses oder einer Dienstleistung beschreibt.

s«... ein Dokument, das mit Konsens erstellt ... wurde-=.»
Eine Norm ist damit nicht das Werk einer einzelnen Interessengruppe, die nur eigene
Ziele verfolgt, sondern eine Norm wird immer im Einvernehmen mit anderen erstellt.

=—«... ein Dokument, das von einer anerkannten Institution angenommen wurde-=.»
Eine Norm muss von einer Institution anerkannt werden, die tber den Interessen des
Einzelnen steht. Somit ist gewahrleistet, dass eine Norm auf ihre Tauglichkeit hin gepruft
und erst dann veréffentlicht wird.

4.3.24.4.2 Bedeutung

XX.XX.20xX

Das RTE-Regelwerk RTE schliesst an die hoheitlichen VersehriftenRegelungen und die
Normen an. In den AB-EBV wird auf zahlreiche Normen verwiesen. Mit diesen Verweisen
erhalten die konkreten Normen den gleichen Status wie erordrungen—oder

Ausfahrungsbestimmungen-derdie zugehorige hoheitliche Regelung. In den AB-EBV-Hm,
Anhang 3-derAB-EBV sind die verwiesenen Normen aufgefuhrt.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
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Fur eine einzelne RTE-Regelung gibt es je nach Fachgebiet keine, wenige oder viele
Normen, welche fur den konkreten Regelungsgegenstand relevante Aussagen enthalten.
Bei der Erstellung und bei der Weiterentwicklung von RTE-Regelungen sind deshalb
stets die aktuellen Ausgaben der relevanten Normen und normenahnlichen Publikationen
zu prufen, entsprechende Aussagen aufzunehmen und richtig einzuarbeiten.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
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A

.3 Normenahnliche Publikationen

43-44.4

Die Ausflhrungen zu Normen gelten genauso fir die UIC-Merkblatter, SUVA-
Richtlinien|RS-Dokumente der UIC und Unterlagen der Suva, vom VSS, etc., welche
normenahnlichen  Charakter _haben. Zur einfacheren Lesbarkeit sind die
normenahnlichen Dokumente in diesem Kapitel stets mitgemeint.

4 Verwendung

4.3.54.4

Die Anwender von RTE-Regelungen missensollen sich darauf verlassen kdnnen, dass
eine RTE-Regelung mit den fachlich relevanten Normen konform ist. Bei der Erstellung
bzw. Weiterentwicklung einer RTE-Regelung sirdmussen daher alle im Hoheitsgebiet
gultigen Normen aus dem Fachgebiet der RTE-Regelung zu—prifengeprift und zu
beurteilenbeurteilt werden. Enthalten sie wichtige Aussagen, die in der konkreten RTE-
Regelung auch eingearbeitet sind, so sind sie unter dem Kapitel ;«Grundlagen» explizit
aufzufiihren (inkl. Ausgabedatum). Bei den entsprechenden Textstellen ist der Verweis
auf die Norm wichtig. Enthalten sie veraltete oder keine Aussagen zum Themenbereich
der RTE-Regelung, so sind die veralteten Informationen nicht aufzunehmen bzw. zu
entfernen. In den Grundlagen sind Uberholte Normen nicht aufzufiihren.

Die Einarbeitung der relevanten Normeninformationen kann grob in zwei verschiedenen
Weisen erfolgen:

a) Die Informationen werden direkt als Klartext in Kursivschrift in die RTE-Regelung
eingearbeitet. Dabei muss die Quelle (inkl. Ausgabedatum) angegeben werden.
Grossere Teile von Normen kénnen wegen dem Urheberrecht nicht ohne Zustimmung
der Urheber als Kopien in RTE-Regelungen uUbernommen werden. Zitate aus
Ubergeordneten Dokumenten sind jedoch grundsatzlich auf ein Minimum zu
beschranken.

b) Die Informationen sind teilweise in der RTE-Regelung enthalten und beschrieben. Fur
spezielle Falle wird auf die entsprechende Norm verwiesen (inkl. Ausgabedatum).

We#demaas—mne#aﬂae”—pubhzeﬁen—%#m—k&ne—%maﬂenen—m&nd dle Regel&ng

b#eletver\mesenen Dokumente nicht Basnszwmqende Grundlaqe fur die Regel&ng—Zu#
allgemeinen—nformation—kannrRTE-Regelung, sondern Hinweise fur den Leser auf
weiterflhrende Informationen, so mussen sie im Abschnitt «Weitere, eingeschrankt
verwendete Grundlagen» oder im fakultativen Kapitel ;«Literaturerwdhnty aufgefuhrt
werden.

.5 Normenwerke, welche relevant sein konnen

Bei der Erstellung von RTE-Regelungen sindmussen mindestens folgende Quellen
betreffend relevanten Normen zu-tberpridfeniberprift werden:

Verweise der AB-EBV auf einzuhaltende Normen (Anhang 3 ;«Konkretisierung von
Verweisen in den AB-EBV=)»)
Referenzierte Normen in den relevanten TSI.

Liste der publizierten Normen aus dem Bereich «<Bahnanwendungen» (Listen SNV).
Liste der harmonisierten Normen (im europaischen Amtsblatt publiziert).

XX.XX.20xX

Es ist wichtig, stets die neuste Ausgabe bzw. Ubersichten zu verwenden. Die Verweise
in den RTE-Regelungen mussen mit Stichtag zum Ausgabedatum der RTE-Regelung
kontrolliert werden.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 .
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Fur die Schweizerischen Bahnunternehmen sind vor allem folgende Arten von Normen
relevant:

SN Schweizer Norm, erarbeitet durch eine CH-Normenorganisation
(z.B. SIA, L SS;-Electrosuisse)
SN EN Européische Norm, welche als CH-Norm Ubernommen wurde.

Die Schweiz kann dazu ein nationales Vorwort und/oder einen
nationalen Anhang anfligen.

SN EN ISO Weltweit gultige Norm, welche als CH-Norm Gbernommen wurde.
Die Schweiz kann dazu ein nationales Vorwort und/oder einen
nationalen Anhang anflgen.

IEC Weltweit gultige, elektrotechnische Norm.

Zugang zu vielen, relevanten Normen flr die Mitarbeitenden der Schweizer
Eisenbahnunternehmen bietet die V6V-Normenplattform (siehe Abschnitt 4.8.5).

Kosteneffizienz

XX.XX.20XX

Uberbetriebliche Regelungen filhren durch den Standardisierungseffekt mittelfristig zu
Kostensenkungen in der Branche und entsprechend auch zu Kostensenkungen in den
einzelnen Unternehmen. Ein Unternehmen kann somit durch die Anwendung der RTE-
Regelungen Kosten einsparen.

Bei allen Projekten, bei der Instandhaltung, bei der Spezifikation, etc. besteht in der Regel
am Anfang das grésste Einsparungspotenzial. Die RTE-Regelungen sind die Grundlage
fur die generelle Planung sowie flr die Instandhaltung und beeinflussen die Kosten im
Projektablauf sehr frih. Sie sind daher bei der Entwicklung von kostengunstigen
Lésungen entscheidend. Die Anwendung der RTE-Regelungen fihrt in Projekten zu
grosserer Planungssicherheit (bessere Definition Projektumfang) und zu schlanken
Bewilligungsverfahren (vollstandige Dossiers, geringere Anzahl Ruckfragen und
Auflagen).

Das Regelwerk RTE bildet ein einheitliches technisches Regelwerk, eine Plattform fur
das Bahn-Systemwissen. Diese «Ceodierung»Vereinheitlichung von Wissen kann den
Unternehmen die interne und externe Zusammenarbeit oder die Bildung von Allianzen
erleichtern. Fur die Unternehmen ist eine gut funktionierende Zusammenarbeit
notwendig, da durch Synergieeffekte Kostensenkungspotentiale entstehen. Beim
Programm RTE handelt es sich um eine Art des Technologie- und Wissenstransfers
zwischen den Unternehmen. Dabei ist es fur alle beteiligten Unternehmen wichtig zu
wissen, dass der Vorteil, durch den RTE-Regelungsprozess an den Erkenntnissen der
anderen partizipieren zu kbénnen, grosser ist als das Risiko, interne Ergebnisse der
eigenen Bemihungen unkontrolliert preiszugeben.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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4.54.6 Aktualitat

RTE-Regelungen schliessen an hoheitliche VerschriftenRegelungen sowie Normen und

Richtlinien an. Sie haben mit dem Stand der Technik Schritt zu halten und sie haben aus

Sicht der Anwender bestehende Liicken zu schliessen. Aus diesem Kontext ergeben sich

folgende «Bereiche», die Anderungen zur Beibehaltung der Aktualitat auslésen kénnen:

— Hoheitliche Regelungen (Gesetze,Versehriften,——z.B. EBG, EBV, AB-EBV, FDV,
TSI, CH-TSI, NNTV CH)

— Normen und Richtlinien

— Einflihrung oder Anderungen von Techniken, Technologien oder Prozessen
— Bestehende RTE-Regelungen selbst (Licken, Erganzungen, etc.)

— Neue Erkenntnisse

EU
TSI

CH
Gesetze
Vorschriften

neue Erkentnisse
ﬁ andere Technologien
andere Prozesse

alternative Praxis etabliert

A

offentlich
Unternehmensspezifische Regelungen
intern

Internationale und nationale Normen
UIC-Merkblatter und SUVA-Richtlinien

t
I N T

Wenn nétig kann durch eine FG, die PL RTE, das RTE-Biiro oder durch Riickmeldung
von Anwendern ein Review oder eine Aktualisierung angestossen werden (siehe

Abschnitt 8.1).

Vorschriften

CH
neue Erkentnisse
andere Technologien
A I A andere Prozesse
alternative Praxis etabliert

offentlich
Unternehmensspezifsche Regelungen
intern

Internationale und nationale Normen
Normenidhnliche Publikationen

Abbildung 4-2: Bereiche, die in RTE-Regelungen Anderungen auslésen kénnen (als A dargestellt).
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4.64.7 Neutralitat

In den RTE-Regelungen wird der Grundsatz der Produktneutralitat gelebt. Es werden in
aller Regel keine Produkte, sondern Systeme beschrieben. Uber Ausnahmen entscheidet
die PL RTE.

Wenn es im Kontext der einzelnen RTE-Regelung sinnvoll ist, dirfen ausnahmsweise
Produkte beschrieben werden. In diesem Fall muss jedoch jedem Lieferanten das Recht
eingeraumt werden, nach einheitlichen Kriterien beriicksichtigt zu werden.

In Ausnahmefallen kann die PL RTE die Erstellung von produktspezifischen RTE-
Regelungen zulassen.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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Uber die Mitarbeit von AGrPGr-Mitgliedern eines-von Drittfirmen (Lieferanten/Ing.-Bliros)
in einem RTE-Regelungsprojekt oder die Beschreibung von Produkten in RTE-
Regelungen entscheidet jedoch in jedem Fall die PL RTE. Dabei missen mindestens
folgende Bedingungen erfillt sein:

— Die Anwender (Bahnunternehmen), missen in der AG+PGr RTE mitarbeiten.

— DerlLieferant-mussDie Drittfirmen mussen sich tatkraftig fir die RTE-Regelung
engagieren.

— Der PL AGrPGr RTE darf nicht vem-Lieferantenvon einer Drittfirma gestellt werden.

— Dem-LieferantenDen Drittfirmen wird keine Entschadigung ausgerichtet.

4.8 Sprache
Die RTE-Regelungen sind in einer moglichst geschlechterneutralen, inklusiven Sprache
gehalten. Die Verstandlichkeit und die Klarheit der Inhalte dirfen nicht beeintrachtigt
werden. Details zu den Formulierungen sind in den RTE-Gestaltungsvorgaben
festgehalten.

4.74.9 Finanzierung

XX.XX.20xX

Die Kosten fur die Entwicklung von neuen RTE-Regelungen und Aktualisierungen tragen

d|e Bahnunternehmen gemass RTE Beﬂragsschlussel—sewre—das—BA—\#&nd—deH%e%LDe

Die Erldse aus dem RTE-Regelungsverkauf durch Einzelverkaufe und Abonnemente
werden fur die Weiterentwicklung des Regelwerks RTE eingesetzt. Die Verkaufspreise
mussen kostendeckend angesetzt werden.

Die Kosten fur die Erstellung des Regelwerks Technik Eisenbahn (RTE) werden unter
den Bahnunternehmen unter Anrechnung der geleisteten Arbeiten aufgeteilt. Vergitet
sind Leistungen fir die Erstellung der RTE-Regelungen durch die Bahnunternehmen
oder Dritte sowie Aufwendungen derPL-des RTE-Buros. Der Entschadigungsansatz fur
die Bahnunternehmen wird durch die POL RTE festgelegt. Die Bahnunternehmen stellen
die Aufwande dem Vo6V in Rechnung. Nicht vergitet sind Aufwendungen der
Bahnunternehmen fur die Vorbereitung und Mitarbeit in PGr RTE, Vernehmlassungen,
die Teilnahme an Tagungen und Schulungen und die Aufwendungen der
PL RTE/POL RTE.

Die KestenBeitrage werden jahrlich nach dem RTE-Beitragsschlissel auf die
Bahnunternehmen aufgeteilt. Fir eine faire Verteilung der Kosten stitzt sich der RTE-
Beitragsschlussel auf das gesamte Bruttoanlagevermégen der Bahnunternehmen. Dabei
werden nur die direkt fur den Bahnbetrieb bendtigten Anlagen und Fahrzeuge
bertcksichtigt. Der RTE-Beitragsschlissel wird vom Vorstand V6V auf Antrag der
POL RTE festgelegt. Die Rechnungsstellung an die Bahnunternehmen erfolgt jahrlich
durch den VoV.

Der Beltrag des BAV besteht in der unentgeltllchen Mitarbeit seiner Spezialisten sewr&m

PGr RTE, PL RTE und POL RTE

Das Programm RTE fuihrt innerhalb des VAV eine eigene Bilanz und Erfolgsrechnung.
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410 Systemfiihrerdokumente

Fur die einzelnen Bereiche der Systemfuhrerschaften bestehen zwischen den
Systemfihrern und dem BAV Vertrage, die auf der BAV-Website frei und offentlich
einsehbar sind. Dazu werden die relevanten Dokumente auf der BAV-Website publiziert.
Ausnahmen sind moglich, es empfiehlt sich fallweise eine Absprache mit dem BAV.

4.84.11 Kommunikation

4814111 Ziele

Die Kommunikation ist bei der schweizweiten Verbreitung der RTE-Regelungen und
infolge der vielen anzusprechenden Interessengruppen und Fachleuten der Branchen-
unternehmen eine wichtige Aufgabe des V6V. Die konkreten Ziele sind:

— Den beteiligten Bahnunternehmen und Behdrden (Kostentrager) den Nutzen und
damit die Zweckmassigkeit des Programms RTE aufzuzeigen.

— Den aktiv Mitwirkenden innerhalb des Programms RTE das richtige Vorgehen
aufzuzeigen, um die Arbeiten effizient durchfiihren zu kénnen.

— Den Fachleuten die Liste der publizierten RTE-Regelungen, die Neuerungen und die
kiinftigen RTE-Regelungen bekanntzugeben.

— Den Auftragnehmern der Bahnunternehmen den Zugang zu den RTE-Regelungen
aufzuzeigen.

— Die PL RTE stellt die entsprechende Kommunikation in Zusammenarbeit mit der
POL RTE und dem RTE-Buro sicher.

4.8.24.11.2 _ Zielgruppen

Die Kommunikation hat folgende Zielgruppen zu erreichen:

— Das Management der Bahnunternehmen (ISB, EVU) und der Behdrden, sowie
weiterer Interessengruppen.

— Fachleute der Bahnen, vor allem in Technik und Betrieb.

— Fachleute der betroffenen Behdrden.

— Fachleute von Ingenieurblros im Bereich Eisenbahntechnik.

— Fachleute von Bahntechniklieferanten.

4-834.11.3 _Inhalte

Dabei stehen folgende Kommunikationsinhalte im Vordergrund:

— Information Gber das Programm RTE.

— Information zu den publizierten RTE-Regelungen und den laufenden ProjektenRTE-
Regelungsprojekten.

— Information zu den mit den RTE-Regelungen zusammenhangenden, im RTE-
Webshop offentlich erhaltlichen SBB-Regelungen.

— Information tiber Anderungen der hoheitlichen Regelungen, Normen und Richtlinien
mit Fokus auf das Programm RTE.

— Information zu Veranstaltungen mit RFE-Inhalten_aus RTE-Regelungen (Tagungen,
Schulungen).

— Motivation zur Mitwirkung am Programm RTE (Ruckmeldungen, Reviews,
LesungenVernehmlassungen, Beisteuerung von Inhalten in

ArbeitsgruppenProjektgruppen).
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— Sensibilisierung fir kostenglinstigen Bau und Umbau, Betrieb und Instandhaltung
von Eisenbahnanlagen und Fahrzeugen durch Anwendung von RTE-Regelungen.

— Nutzen der RTE-Regelungen.

— Sensibilisierung zu aktuellen Themen der Eisenbahntechnik und des Eisenbahn-
betriebs zur zielgerichteten Weiterentwicklung des Programm RTE.

4.844.11.4 Instrumente

4-8-54.11.5

XX.XX.20xX

Die verschiedenen Informationen und Dokumente werden zielgruppengerecht mdglichst
breit zuganglich gemacht. Dabei werden folgende Instrumente genutzt:

— Aktive Kommunikation in den Gremien des V6V, des BAV und Dritter.
— Aktive Kommunikation in den Newslettern des VoV.
— Aktive Kommunikation durch Organisation von V6V-Fachtagungen und RTE-

Schulungen.

— Aktive Kommunikation in verschiedenen Bildungsangeboten durch Referate in
Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Dritter.

— Passive Kommunikation auf der Internetseite des VoV.
— Passive Kommunikation mittels RTE-Flyer.

Internetauftritt

Im Weblnternet werden dazu unter anderem folgende Seiten bewirtschaftet:

RTE-Webshop

RTE-Internetseite
RTE-Ubersicht

TECH NEWS
RTE NEWS
POL RTE

PL RTE

KFBSFachbeirat
POL RTE

Normen

VoV-Normen-
plattform

Zugang zu den
RTE-Regelungen

Allgemeine Informationen

Ubersicht Uber die
publizierten

und in Erstellung
befindlichen RTE-
Regelungen

Newsletter Technik
EisenbahnSystem Bahn

Newsletter Regelwerk
Technik Eisenbahn_(RTE)

Informationsseite der
POL -RTE

Informationsseite der PL -
RTE

Informationsseite tiberdie
KTFBS-und-hre

Eocheriooen=Codes
Fachbeirats POL RTE

Informationsseite Uber
Normen

Zugang zu Normen nur far
Mitarbeitende der Bahnen

www.rte.voev.ch

www.voev.ch/rte

www.voev.ch/rte-uebersicht

www.voev.ch/tech-news
www.voev.ch/rte-news
www.voev.ch/pol-rte
www.voev.ch/pl-rte

www-voev-chiktbswww.voev.ch/pol-
rte-fachbeirat

www.voev.ch/normen

www.voev.ch/normenplattform
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Das RTE-Blro betreibt einen Email-Briefkasten gezielt fir Anregungen, Antrage und
Wunsche fur publizierte RTE-Regelungen, laufende ProejekieRTE-Regelungsprojektie
und Ideen fir die Weiterentwicklung: RTE@voev.ch

4.94.12 Vertrieb-//RTE-Webshop

Das RTE-Buro betreibt im Auftrag der PL RTE eine Internetplattform fur die Verbreitung
der RTE-Regelungen und die von der SBB offentlich zur Verfigung gestellten SBB-
Regelungen.

Die RTE-RegelungsdekumenteRegelungen sind grundsatzlich fur alle Anwendergruppen
kostenpflichtig. Die RTE-Publikationen erfolgen durch das RTE-Biro im RTE-Webshop
und sind fir die Bahnunternehmen und Dritte im RTE-Webshop wie folgt bestellbar:

— Als «Download» im PDF-Format

(VerlagendekumentenVorlagendokumente vor allem im Word- bzw. Excel-
Format)

— Fur RTE-Mitglieder frei verfligbar (siehe Abschnitt 5.1.2)
— Fur VéV-Mitglieder mit 50 % Rabatt (auch als Abonnement)
— Far Dritte zum regularen Preis (auch als Abonnement)

— In Papierform «Gebunden A4»
(das RTE-Buro lasst diese bei Publikation drucken)
— Fdur alle Kundengruppen zum selben Preis
— In Papierform «Loseblatter mit Ordner A5»
(Druck auf Bestellung durch das RTE-Biiro)
— Fur alle Kundengruppen zum selben Preis
Die Hauptstossrichtung in der Verbreitung der RTE-Regelungen sind die «Downloads».

Uber die Verkaufspreise der RTE-Regelungen in Papierform und fiir Dritte entscheidet
die PL RTE.
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5 Programmorganisation

Fur die Fihrung des Programms RTE setzt der V6V eine schlanke RTE-Programm-
organisation-RTE ein, welche das Programm RTE laufend weiterentwickelt. Diese ist

folgendermassen im VOV integriert:

Generalversammiung GeneFah;erammJHng#eV
Vav siehe-Absehnitt-5-21
Vorstand V&V Meorstand\oV-siehe-Abseh522
Ausschuss VoV Aussehuss VeV siehe-Abseh—5:2:3

Kommission Technik
und Betrieh Schiene

(KTBS)
Fachgruppen ViV h Programmleitung RTE
(FG) (PL RTE)

Arbeitsgruppen VoV Arbeitsgruppen RTE
(AGr Vov) (AGr RTE)

Generalversammlung VoV

Abschnitt 5.2.1

Vorstand VoV
Ausschuss VoV
Abschnitte 5.2.2/5.2.3
Kommissionen VgV Programmoberleitung RTE Fachbeirat POL RTE
STASS System Bahn (POL RTE)
KBP, KGV, KIS Abschnitt 5.2.4 Abschnitt 5.3.1 Abschnitt 5.3.6
Fachgruppen ViV Programmleitung RTE
(FG) (PL RTE)
Abschnitt 5.2.4.1 Abschnitt 5.3.2
L
' i
Arbeitsgruppen VoV Projektgruppen RTE
(AGrVoVv) (PGr RTE)
Abschnitt 5.2.4.2 Abschnitt 5.3.5
L

Abbildung 5-1: RTE-Programmorganisation des-RTE-in den Organen des V6V integriert.
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Fir die Beschriebe der Verantwortlichkeiten und Rollen siehe Abschnitte 5.2 und 5.3.

5.1 Tragerschaft

51:25.1.1 RTE-Mitglieder

RTE-Mitglieder sind die am Programm RTE beteiligten Eisenbahnunternehmen (ISB,
EVU), welche auch ordentliche Vo6V-Mitglieder sind und das BAV.—welche—das
Regelwerk RTE-Gesamtwerk im Voraus finanzieren. Die—Veorfinanzierung—erfolgt
partnerschaftlich-durch-das BAV-und-die-Die Eisenbahnunternehmen_sind entsprechend

in die RTE-Programmorganisation eingebunden. Die Mitarbeitenden der RTE-Mitglieder
erhalten daher kostenlosen Zugriff auf alle «Downloads» im RTE-Webshop. Die RTE-
Mitglieder stellen Fachpersonen fur die Mitarbeit in den PGr RTE.
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5435.1.2 BAV

5.2

Das Programm RTE geht auf die Veranderungen ein, welche sich z.B. aufgrund der
Bahnreform ergeben und helfen den Grundsatz des BAV der schlanken
Zielanforderungenschlankeren Zielanforderungen in den EBV und AB-EBV umzusetzen.
Das BAV hat ein grosses Interesse, dass in der Bahnbranche harmonisierte Standards
zur Anwendung kommen. Dies férdert sowohl Sicherheit als auch Verfiigbarkeit und
Wirtschaftlichkeit. Aus-diesem-Grund-ist-das-BAV-mitfinanzierendes-RTE-Mitghed-Das
BAV ist entsprechend—in die Organe-RTE-Programmorganisation eingebunden. Die
Zusammenarbeit im Programm RTE ist in einer Vereinbarung zwischen dem BAV und
dem VoV festgehalten.

Vo6V-Organe- VoV

5.2.1

5.2.2

5.2.3

XX.XX.20xX

VoV-Organe-\/&V gemass Statuten VoV, Art. 10.

Generalversammlung V6V

Statuten VoV, Art. 11, Abs. 1
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des V6V.

Vorstand VoV

Statuten VoV, Art. 17, Abs. 1

Der Vorstand V6V besteht aus

— dem Prasidium-und-Présidenten/der Prasidentin

— _dem Vizeprasidium-desVerbandes;-Vizeprdsidenten/der Vizeprasidentin,

— _den Mitgliedern des Ausschusses-\/&\V.-,

— _den Présidien der Stdndigen Kommissionen, soweit diese Unternehmensleitende
sind.,

— _sowie weiteren von der Generalversammiung gewéhlten Mitgliedern.

Vorstand und Ausschuss bilden die Fuhrungsorgane des VOV. Der Vorstand
reprasentiert samtliche Sparten und Landesteile.

Der Vorstand VOV verabschiedet das RTE-Gesamtkonzept und stellt die Finanzierung
sicher. Er Iasst sich jahrlich Uber den Stand der Arbeiten orientieren und entscheidet tber
das weitere Vorgehen bei Differenzen in Grundsatzfragen.

Ausschuss VoV

Statuten VoV, Art. 18, Abs. 1

Der Ausschuss V&\-besteht aus dem PrasidivmPrasidenten/der Présidentin und dem
VizeprasidiumVizeprasidenten/der Vizeprasidentin des Verbandes sowie fiinf weiteren
von der Generalversammlung gewéhlten Mitgliedern. Dabei wird auf eine angemessene
Vertretung geachtet.

Dem Ausschuss steht die Fihrung des V6V zu. Er trifft alle Vorkehren zur Erreichung der
Ziele des Verbandes.

Der Ausschuss VGV behandelt Beanstandungen im Zusammenhang mit der Freigabe
und Publikation von RTE-Regelungen und entscheidet endglltig dariber, wenn mit der
PL RTE und der POL RTE keine Einigung zu Stande gekommen ist.
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5.24 Standige Kommissionen V6V

Statuten VoV, Art. 21, Abs. 1
Zur Behandlung von laufenden Geschéften eines umfassenden Fachbereichs kbnnen
Stédndige Kommissionen eingesetzt werden.
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Im Bereich System Bahn sind die drei Kommissionen Bahnproduktion Personenverkehr
(KBP), Infrastruktur (KIS) und Guterverkehr (KGV) fir das Programm RTE relevant,
welche durch den Steuerungsausschuss System Bahn (STASS System Bahn)
koordiniert werden.

5:2:4.25.2.4.1 V6V-Fachgruppen (FG)

Fir die einzelnen Fachgebiete hat—die—KTBShaben KBP und KIS standige

FachgruppenFG eingesetzt. Die KTBSKBP, KIS, KGV und ihre \&\-Fachgruppen
(FG)FG bilden die Basis zur Bedarfsermittlung von RTE-Regelungen und zur

Rekrutierung der notwendigen Mitglieder flir AGrPGr RTE.

6:2:4-35.2.4.2 Arbeitsgruppen VoV (AGr VoV)

Fur spezifische Aufgaben kdénnen die KTFBSKommissionen und ihre FG temperdre
ArbeitsgruppenVOVLAGr VoV einsetzen, welche Aufgaben aus ikrenihrem Fachbereich
bearbeiten. Vielfach werden in den AGr V6V Projekte konkretisiert und es kann daraus
der Bedarf fir RTE-Regelungen entstehen.

5.2.5 Direktor/Direktorin

Statuten VoV, Art. 20

Der Direktor/die Direktorin steht der Direktion vor. Er/sie trdgt die Verantwortung fiir die
operative Flihrung des Verbandes und fiihrt die Geschéfte des V6V geméss Statuten,
Reglementen und im Rahmen des jahrlichen Voranschlages und der Beschliisse des
Ausschusses und des Vorstands. Er/sie verfiigt zur Erflillung seiner/ihrer Aufgaben liber
das erforderliche Personal. In Abstimmung mit dem PrasidivmPrasidenten/der
Préasidentin vertritt er/sie den Verband gegen aussen. Er/sie kann zur Bearbeitung
besonderer Geschéfte Arbeitsgruppen und Fachgruppen einsetzen.

Der Direktor/die Direktorin fuhrt die VOV-Geschéftsstelle geméass Abschnitt 5.4.
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5.3

RTE-Organe-RTE

5.3.1

XX.XX.20xX

Programmoberleitung (POL RTE)

Die POL RTE fihrt das Programm RTE strategisch. Sie genehmigt das RTE-
Gesamtkonzept. Sie beantragt die finanziellen Mittel beim Vorstand VOV-und-beim-BAV-.
Sie Uberwacht die Tatigkeiten der PL RTE und befindet Gber die Form der RTE-
Kommunikation. Ferner nimmt sie die genehmigten RTE-Regelungen zur Kenntnis und
bereinigt allfallige Differenzen.

Mitglieder fur die POL RTE werden durch den V6V und die Bahnunternehmen
vorgeschlagen. Das BAV schlagt seine Mitglieder fur die POL RTE selbst vor. Die Wahl
der Mitglieder wird durch den VerstandAusschuss VOV bestatigt. Die Amtsdauer betragt
4 Jahre.

Die Wahl des Vorsitzes der POL RTE obliegt gemass den Statuten VoV, Art. 12d der
Generalversammlung des VoV.

Die POL RTE flhrt mindestens einmal im Jahr eine Sitzung durch. Uber die Entscheide
der POL RTE wird ein Protokoll gefuihrt. Eine Stellvertretung in der POL RTE ist nur unter
den Mitgliedern der POL RTE mdglich.

Die POL RTE fallt die Entscheide mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder.

Zusammensetzung des Gremiums POL RTE:

Funktion POL RTE Funktion bei den Bahnunternehmen, VoV oder BAV
Vorsitz: — 1 Vorstandsmitglied VoV-und-typischerweise

gEIE'S.I'ZI Egmgl .I 'E'S'EEIIEEI“EE SE}EI KommissionTechikune
Stv. Vorsitz: — 1 Mitglied der POL RTE

(ohne spezielle Vertretungsfunktion)

Programmleiter RTE: — 1 Mitarbeiter-SBBMitarbeitender eines
Bahnunternehmens aus dem-Bereichden Bereichen
Technik ™ oder Betrieb

Mitglied: — 3-...4 LeiterLeitende Geschéaftsbereich-/
/Geschaftseinheit von Bahnunternehmen; max. 4
Vertreter SBB1 Vertretung je Bahnunternehmen

Mitglied: — 1 Mitglied der Direktion VoV
(Vertreter Direktion V6V — 1 Mitglied der PL RTE
und RTE-BUro) (RTE-Koordinator des RTE-Bliros)
Mitglied: —4 Leiter derprozessfuhrenden BAV-Abteilung
(Vertreter BAV) — 4LeitereinertechnischenBAV-Sektion ™2
in beratender Funktion Mitarbeitende aus den beteiligten Bereichen mit der
ohne Stimmrecht notigen Entscheidungskompetenz
Mitglied: — 1 Leitender Vertreter einer Hochschule oder
(Vertreter Bildung) Fachhochschule

. .

a) Die Vorstandsmitglieder des V6V werden geméass den Statuten V6V, Art. 17, Abs. 5 fir eine Amts-
periode von 4 Jahren gewahlt. Folglich hat die/der Vorsitzende der POL RTE dieselbe Amtsdauer.
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Die aktuelle Zusammensetzung der POL RTE ist im VO&V-Extranet und im VoV-
Mitgliederverzeichnis veroffentlicht (siehe auch Abschnitt 4.8.5).
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5.3.2

XX.XX.20xX

Programmleitung (PL RTE)

Die PLRTE fuhrt das Programm RTE operativ. Sie plant die verschiedenen
ProjekteRTE-Regelungsprojekie, die Reviews, sie genehmigt die RTE-Projektauftrage.
Sie pruft die Antrdge zur Freigabe zur Publikation auf Einhaltung des
Erstellungsprozesses. Sie verantwortet den RTE-Webshop und bestimmt die Preispolitik.

Die PL RTE sorgt fir die Einhaltung der vereinbarten Grundsatze sowie eine effiziente
termin- und kostengerechte Erstellung und Aktualisierung der RTE-Regelungen. Die
PL RTE wird vom Programmleiter RTE gefuhrt. Er stellt die Koordination mit den
verschiedenen Akteuren sicher.

Die PL RTE setzt sich aus Vertretern des VoV, der Bahnunternehmen und des BAV
zusammen. Mitglieder fur die PL RTE werden durch den V6V (KFBSKommissionen und
threderen Fachgruppen) und die Bahnunternehmen vorgeschlagen. Das BAV schlagt
seine Mitglieder fur die PL RTE selbst vor. Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die
POL RTE.

Die PL RTE fuihrt mindestens drei Mal im Jahr eine Sitzung durch. Uber die Entscheide
der PL RTE wird ein Protokoll gefihrt. Damit die Geschafte nicht zu lange verzdgert
werden, konnen die Entscheide auch auf dem Korrespondenzweg zwischen den
Sitzungen gefallt werden. Die Korrespondenzentscheide werden im Protokoll der
nachsten Sitzung festgehalten.

Die PL RTE fallt die Entscheide mit einfachem Mehr.

Die Hauptaufgaben der PL RTE sind:

— Formulieren des RTE-Gesamtkonzepts

— Vereinfachen und Vereinheitlichen des Regelwerks Technik Eisenbahn_(RTE)
— Festlegen der Form und Struktur der RTE-Regelungen

— Fdhren der Terminplanung und Terminuberwachung gemass Abschnitt 11.5.1
— Beantragen der finanziellen Mittel bei der POL RTE

— Fdhren der Kostenkontrolle gemass Abschnitt 11.5.2

— Genehmigen der RTE-Projektauftrage und der Budgets

— Freigabe zur Publikation der fertiggestellten RTE-Regelungen

— Erstellen und Umsetzen des Kommunikationskonzepts
v I Arboi Dri
— Jahrlicher Standbericht zuhanden der POL RTE gemass Abschnitt 11.5.3

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
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5.3.3

XX.XX.20xX

Zusammensetzung des Gremiums PL RTE:

Funktion PL RTE Funktion bei den Bahnunternehmen, VoV oder BAV

Vorsitz: — 1 Mitarbeiter SBBMitarbeitender eines

(Programmleiter RTE) Bahnunternehmens aus dem-Bereichden Bereichen
Technik™ oder Betrieb

Stv. Vorsitz: — 1 LeitertechnischerBereiche YLeitender Mitarbeitender
aus den Bereichen Technik oder Betrieb eines
Bahnunternehmens:+richt- SBB

Mitglied: — 3-...5 LeitertechnischerBereiche L eitende

Mitarbeitende aus den Bereichen Technik oder Betrieb
von Bahnunternehmen:-max—1-\erireter SBB
Moglichst VertreterVertretungen der verschiedenen
Bahnen

(ISB, EVU): Normalspurbahn, Meterspurbahn,
Spezialspurbahn, Zahnradbahn, Trambahn und
moglichst VertreterVertretungen der verschiedenen
Faehgruppen:Fachbereiche (FG): Bautechnik, Betrieb,
Elektrotechnik, Fahrzeuge,—+ram

Mitaliod: Mitarbeiter Reaelwerk SBE
Llodotortbo ool o
Mitglied: — 1 Projektleiter TeehnikSystem Bahn
(Vertreter RTE-Biro) (RTE-Koordinator des RTE-Bliros)
Mitglied: - —tLeiterderprozesstuhrenden BAV-Abteilung
(Vertreter BAV) - 4-bis 2 Vertretervon-technischen-BAV-Sektionen 52
in beratender Funktion Mitarbeitende aus den beteiligten Bereichen mit der
ohne Stimmrecht notigen Entscheidungskompetenz

Boroich Botsi

Um eine grosse Breite der Vertretung sicherzustellen, hat jede Bahnunternehmung i.d.R.
maximal einen Sitz in der PL RTE. Zur Sicherstellung der engen Zusammenarbeit mit
dem Regelwerk SBB, kann die SBB jedoch bis zu maximal drei Personen in die PL RTE
entsenden. Die aktuelle Zusammensetzung der PL RTE ist im VAV-Extranet und im VoV-
Mitgliederverzeichnis veroéffentlicht (siehe auch Abschnitt 4.8.5).

RTE-Coach

Der RTE-Coach ist MitarbeiterMitarbeitender oder Beauftragter des RTE-Buros oder
Mitglied der PL RTE, welcher einer AGrPGr RTE als Hauptansprechpartner zur Seite
steht. Er koordiniert und unterstitzt die Tatigkeiten der AGrPGr RTE und koordiniert mit
der PL RTE, dem RTE-Buro und mit anderen RTE-Prejekten-Regelungsprojekten. Dabei
ist er vor allem mit der PL AGrPGr RTE im Kontakt. Der RTE-Coach hat im Sinne der
Umsetzung von Entscheiden der PL RTE und unter Beachtung der Grundlagen—des
R RTE_11000 gegenlber der AGrPGr RTE Weisungsbefugnis.

Fir jede RTE-Regelung ist ein RTE-Coach bestimmt, der fiir die betreffende RTE-
Regelung zustandiq ist.
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534

5.3.5

XX.XX.20xX

Steuergruppen RTE (StGr RTE)

Bei grésseren, komplexeren oder langer dauernden RTE-Regelungsprojekten kann die
PL RTE eine Steuergruppe—{StGr RTE) einsetzen, welche als Gremium zwischen
PL RTE und AGrPGr RTE das jeweilige RTE-Regelungsprojekt bzw. seine AGrPGr RTE
steuert und Uberwacht. Die StGr RTE hat im Sinne der Umsetzung von Entscheiden der
PL RTE und unter Beachtung der Grundlagen—des—R RTE 11000 gegenulber der
AGrPGr RTE Weisungsbefugnis.

ArbeitsgruppenProjektqruppen RTE (AGrPGr RTE)

Die AGrPGr RTE sind direkt der PL RTE unterstellt und arbeiten gemass ihrem jeweiligen
RTE-Projektauftrag. Sie sind fur eine koordinierte, fach-, termin- und kostengerechte
Erstellung der RTE-Regelungen im Rahmen der definierten Prozesse verantwortlich. Sie
beantragen die finanziellen Mittel bei der PL RTE.

Die AGrPGr RTE erarbeiten die RTE-Regelungsentwirfe. Es ist eine Gruppe von
mehrheitlich—ausFachleuten der Bahnunternehmen—stammenden—Fachleuten, welche
eine bestimmte RTE-Regelung im Milizsystem erarbeiteterarbeiten  oder
dberarbeitetlberarbeiten. Einer dieser Fachleute Ubernimmt die Funktion des
Projektleiters RTE (PL AGrPGr RTE). Er fuhrt die AGrPGr RTE wund ist der
Ansprechpartner fir den RTE-Coach und das RTE-Biro.

Der Beltrag des BAV besteht in der unentgeltlichen Mitarbeit seiner Speaahsten—sewre—m
-. Gemass
den Grundsatzen arbelten dle Spe2|allsten des BAV unentgeltllch in den A—G-FPGI’ RTE

mit (siehe auch Abschnitt 4.7). Babei-haben-die-AGr-Mitgleder-desFalls eine PGr RTE

eine konkrete Frage aus einer nicht veriretenen BAV-die-Aufgabedie-tnteressen-aller
Fachsektionen-des-BAV--Fachsektion klaren will, so ist diese in der jeweiliger-AGrRTE

zo—vertreten-Regel in  einer offiziellen Anfrage an das BAV zu richten
(regelwerke@bav.admin.ch).

Falls das BAV kein Mitglied in der PGr RTE stellen kann, besteht die Moglichkeit, dass
das BAV fir die informelle Kldrung von Fragen einen Ansprechpartner beim BAV
ausserhalb der PGr RTE bezeichnet.

Fachlich werden die AGrPGr RTE durch den RTE-Coach und die V&V-Fachgruppen
unterstutzt. In der Regel beteiligt sich der RTE-Coach bei der Startsitzung aktiv. Danach

organisiert und fuhrt die- AGrRTE die-Sitzungenin-Eigenregie-durchder Projektleiter RTE
das Projekt gemass dem RTE-Projektauftrag.

Organisatorisch werden die AGrPGr RTE durch das RTE-Buro unterstutzt, welches der
AGrPGr RTE entsprechend der Arbeitsphase weitere Detailhinweise und allfallige
Hilfsdokumente zur Verfugung stellt. Die AGrPGr RTE kdnnen die Sitzungszimmer des
V6V mit Vor- und Nachbereitung in Anspruch nehmen. Die PGr RTE sind aufgefordert,
fur die Zusammenarbeit den fur jedes RTE-Regelungsprojekt separat angelegten Cloud-
Bereich des V6V zu verwenden, damit allen PGr-Mitgliedern die gleichen Zugriffsrechte
vergeben werden kénnen und die Datenhoheit aller Dokumente des laufenden Projekts
beim V6V bleibt.
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XX.XX.20xX

Programmleitung RTE
(PL RTE)

RTE-Coach /
StGr RTE (optional)

AGr RTE

PL AGr RTE Projektunterstiitzung (optional)
(kann auch Autor sein) (kann auch Autor sein)

AGr-Mitglieder
(kénnen auch Autoren sein)

Korrespondierende
AGr-Mitglieder (optional)

Programmleitung RTE
(PL RTE)

RTE-Coach /
StGr RTE (optional)

PGr RTE

PL PGr RTE Projektunterstitzung (optional)
(kann auch RTE-Autor sein) (kann auch RTE-Autor sein)

PGr-Mitglieder/PGr-Gastmitglieder
(kénnen auch RTE-Autoren sein)

Korrespondierende
PGr-Mitglieder (optional)

Abbildung 5-2: Organigramm AG+PGr RTE

Die AGrPGr RTE setzen sich folgendermassen zusammen. Dabei wird bei den Personen
zwischen internen (V6V/Bahnen) und externen (Dritte) unterschieden:

— _Intern: Projektleiter RTE (PL AG+PGr RTE)
Eine Fachperson eirerBahrunterrehmung—eines Bahnunternehmens.

— Extern: Projektleiter RTE (PL PGr RTE)
Wenn dies-nicht-méglich-istkeine Fachperson eines Bahnunternehmens gefunden
wird, z.B. bei fehlendem Know-how oder fehlenden Ressourcen der

Bahnunternehmen, kann auch eine externe Fachperson beauftragt werden, jedoch
kein BAV-Mitarbeitender.
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— Intern: Co-Projektleiter RTE (PL PGr RTE)
Eine Fachperson eines Bahnunternehmens, wenn die Projektleitung geteilt wird.

— Extern: Co-Projektleiter RTE (PL PGr RTE)
Wenn keine Fachperson eines Bahnunternehmens gefunden wird und die
Projektleitung geteilt wird, z.B. bei fehlendem Know-how oder fehlenden Ressourcen
der Bahnunternehmen, kann auch eine externe Fachperson beauftragt werden,
jedoch kein BAV-MitarbeiterMitarbeitender. Dabei kann die Projektleitung auch mit
einem Co-Projektleiter RTE (PL PGr RTE) eines Bahnunternehmens geteilt werden.

— _Intern: RTE-Projektunterstiitzung (optional)
Eine RTE-Projektunterstitzung wird eingesetzt, wenn der PL AGrPGr RTE
administrative Unterstltzung bendtigt. Dabei kann jedoch kein BAV-Mitarbeitender
beauftragt werden.

— Extern: RTE-Projektunterstiitzung (optional)
Eine RTE-Projektunterstiitzung wird eingesetzt, wenn der PL PGr RTE
administrative Unterstltzung bendtigt. Dabei kann auch eine externe Fachperson

beauftragt werden, jedoch kein BAV-MitarbeiterMitarbeitender.

— AGrIntern: PGr-Mitglieder
Fachpersonen der Bahnunternehmen-und-wenn-méghch-und-nétig-.

Intern: PGr-Gastmitglieder

Fachpersonen des BAV arbeiten als Gastmitglieder mit. Sie bringen das Wissen, die
Erfahrungen und die Stossrichtungen ihrer Fachsektion als abgestimmte Sicht in die
PGr ein. Auch Hinweise aus in Erarbeitung stehenden BAV-Dokumenten und aus
PGV-Beurteilungen sind wichtig fur die Arbeit an RTE-Regelungen.

Intern: PGr-Mitglieder im Auftrag einer Bahn

Falls eine oder mehrere Bahnen keine interne Fachpersonen stellen konnen, gibt es
die Moglichkeit, dass diese Bahnen jemanden fir den Einsitz in die PGr RTE
beauftragen. Die Beauftragung muss vollumfanglich von der beauftragenden Bahn
bezahlt werden. Im Impressum der RTE-Regelung werden diese Personen
namentlich als Vertreter der beauftragenden Bahn aufgefiihrt, ohne Nennung des
Firmennamens ihres Arbeitgebers.

Intern: Korrespondierende AGrPGr-Mitglieder (optional)

AGrPGr-Mitglieder, welche nicht an jeder Sitzung teilnehmen, jedoch die
Korrespondenz der AGrPGr RTE erhalten und die AG+PGr RTE mit ihren in der
Regel schriftlichen Beitragen unterstitzen.

— RTE-Autor
Fachperson, welche den Text fur die PGr RTE verfasst und die Grafiken erstellt oder
erstellen Iasst. In kleinen RTE-Regelungsprojekten kann der PL PGr RTE zugleich
RTE-Autor sein. Wenn die PGr RTE eine RTE-Projektunterstitzung hat, Gbernimmt
diese haufig die Aufgabe des RTE-Autors. Auch PGr-Mitglieder kbnnen die
Autorenfunktion ibernehmen. Die Funktion RTE-Autor wird in der PGr RTE nicht
explizit aufgefiinrt, da jeder Person Autorenfunktionen Ubertragen werden kann.

Aus Grinden der Produktneutralitdt werden in der Regel keine Vertreter der Lieferanten
als AGrPGr-Mitglieder zugelassen (siehe auch Abschnitt 4.6).
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5.3.6

Fachbeirat POL RTE

5.4

Mit der Aufhebung der ehemaligen Kommission Technik und Betrieb Schiene (KTBS) in
der neuen Organisation System Bahn des Vo6V ersetzt der Fachbeirat POL RTE die
fachbereichsibergreifende Koordination und den Wissensaustausch technischer und
betrieblicher Themen als Unterstlitzung im Programm RTE und der Einbindung der FG.
Der Fachbeirat POL RTE besteht aus den Vorsitzenden der POL RTE und PL RTE, den
Prasidien der FG, sowie der Vertretung der BAV-Arbeitsgruppe KOSEB VI
«Uberwachung Sicherheit im Netzzugang».

Geschaftsstelle VoV

Die Geschéftsstelle VOV umfasst die vier Abteilungen «offentlicher Verkehr (6V)»
«Personal & Logistik», «Kommunikation (Kom)» und «Recht & Ressourcen (RS)». Sie
wird durch den Direktor/die Direktorin gefiihrt (siehe auch Abschnitt 5.2.5).

Geschéftsstelle VoV

Direktion V&V

offentlicher Verkehr (6V) Personal & Logistik

. Kommunikation (Kom)
Technik Bahn (TE) Recht & Ressourcen (RS)

RTE-Buro Sk
— RTE-Koordinator — Finanzen

— RTE-Sekretariat - :ﬁ;iti:_';tli_:yout/ Internet / Extranet
— RTE-Coaches (0] -

o)) O - Kommunikation

5 — Sekretariat RTE-Organe S - Logistik

D £ | — Vertretung RTE-Organe ‘s~ Personal

5 8 — Koordination G —Recht

< | — |- Kommunikation/Vertrieb < - Ubersetzung

— RTE-Coaches
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5.4.1

5.4.2

Geschaftsstelle VoV

Direktor & Sekretariat

offentlicher Verkehr (6V)

System Bahn

RTE-Buro

— RTE-Koordinator
— RTE-Sekretariat
— RTE-Coaches

(o))
S — Sekretariat RTE-Organe
D & |- Vertretung RTE-Organe
b=t 8 — Koordination
< | — |—Kommunikation/Vertrieb

— Programmleiter RTE
— RTE-Coaches

Kommunikation
Recht
HR, IT und Finanzen

— Druck

— Finanzen

— Grafik / Layout/ Internet / Extranet
— Informatik

— Kommunikation

— Logistik

— Personal

— Recht

— Ubersetzung

Abteilungen

Abbildung 5-3: Organigramm der Geschaftsstelle V6V im Zusammenhang mit dem Programm RTE.

Abteilung 6V / Team TechnikSystem Bahn

Das Team FechnikSystem Bahn innerhalb der Abteilung 6V Ubernimmt alle Aufgaben,
welche sich aus der Betreuung der KFBSKommissionen KBP, KIS, KGV, sowie deren
Fach- und Arbeitsgruppen und des Programms RTE ergeben.

RTE-Biiro

Das RTE-Buro uUbernimmt die von der PL RTE delegierten Aufgaben mit folgenden

Stellen:
— Programmleiter RTE

Fihrung der PL RTE (nicht Mitarbeitender des V6V)

— RTE-Koordinator

Koordination aller Aufgaben im Programm RTE, angestellt als Projektleiter

FechnikSystem Bahn beim VoV

— RTE-Sekretariat

Unterstutzung des RTE-Koordinators, Betreuung RTE-Webshop

— RTE-Coaches gemass Abschnitt 5.3.3
MitarbeiterMitarbeitende oder Beauftragte des V6\VRTE-Buros oder Mitglied der

PL RTE (nicht Mitarbeiterzwingend Mitarbeitende des V6V)

Die Stellenprozente und die Finanzierung werden separat geregelt.
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Das RTE-Buro nimmt folgende Aufgaben wabhr:
— Sekretariat RTE-Organe

Sekretariat und Protokoll von POL RTE und PL RTE
Ubersichtserstellung tiber den Erarbeitungsstand aller RTE-Regelungen
Finanzierungsantrage an den Vorstand VoV-und-an-das-BAV
Rechnungsstellung an Bahnunternehmen und-BAV-veranlassen

FUhren einer detaillierten Kostenkontrolle Uber das
GesamtprogrammProgramm RTE und Uber die einzelnen RTE-
Regelungsprojekte

Bedarfserhebung fir neue RTE-Regelungen

Verwaltung aller Anderungsantrage und Sicherstellung der RTE-Reviews
Sicherstellung der Aktualisierung und Weiterentwicklung des RTE-Regelwerks
Ansprechpartner der StGr RTE und AGrPGr RTE

Vorbereitung der Unterlagen und Vorgaben fir die StGr RTE und AGrPGr RTE
Vergeben von Arbeiten an Dritte

Organisation der LesungenVernehmlassungen inkl. Zusammenfassen der
Ergebnisse

Lektorat aller neuen und aktualisierten RTE-Regelungen

Mitarbeit bei Gestaltung und Layout

Organisation der Ubersetzungen und des Gegenlesens

Organisation der Freigabe zur Publikation und Publikation der RTE-Regelungen
Sorgt fur eine angemessene Archivierung der Unterlagen

— Vertretung RTE-Organe (siehe 5.3.1 und 5.3.2)

BasVertreter vom RTE-Buro istsind Mitglied in der POL RTE und PL RTE
Unterstutzung des Erarbeitungsprozesses in den AGrPGr RTE als RTE-Coach

— Koordination

Sicherstellung Austausch mit der Tragerschaft des Programms RTE

Koordination mit den V6V-Organen V&\-(v.a. KFBSKommissionen, den FG,
AGr VoV)

Sicherstellung Austausch mit weiteren Gremien
Mitverfolgen der Anderungen der hoheitl. Regelungen, Normen und Richtlinien
Koordination mit der V6V-Normenplattform

— Kommunikation/Vertrieb

XX.XX.20xX

Betreuung der RTE-Internet- und Extranetseiten

Beantwortung von Anfragen zum Programm RTE

Betreuung des RTE-Briefkastens (RTE@voev.ch)

Erstellung des RTE-Newsletters

Betrieb des RTE-Webshops

Unterstutzung bei der Organisation von RTE-Tagungen und RTE-Schulungen
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5.4.3 Abteilungen Personal & Logistik, Kommunikation, Recht & Ressourcen

Das RTE-Biuro kann bei den Ubrigen Abteilungen des V6V folgende Dienstleistungen
beanspruchen:

— Druck

— Finanzen

— Grafik-~/Layout-*/Internet-/-/Extranet
— Informatik

— Kommunikation

— Logistik

— Personal

— Recht

— Ubersetzung

Die bezogenen Leistungen werden den RTE-Konten mit dem V6V-internen Stundensatz
belastet.
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6 Struktur

6.1 Ubersicht liber die Eisenbahnsystemtechnik und den Betrieb

Die Eisenbahnsystemtechnik ist komplex und vielfaltig vernetzt. Jedes Fachgebiet und
seine relevanten Prozesse sind Uber zahlreiche Schnittstellen mit anderen Fachgebieten

verknupft.
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Fahrzeug-
Fahrzeuge > Instandhaltung

Planung

/ Konstruktion

/ Bau, Umbau,
Riickbau

//\
//\

Verkehr \
\ \ \ Fahrzeugbetrieb
Betriebliche N
Zusammenhinge /
/ / 4 Anlagenbetrieb
Infrastruktur

/
/

Anlagen-
Anlage > Instandhaltung

Abbildung 6-1: Darstellung der Eisenbahnsystemtechnik und den Betrieb in vereinfachter Form.

Planung

Konstruktion \

Bau, Umbau,
Riickbau

6.2 Nummerierungssystem

Das Nummerierungssystem des Regelwerks RTE-Gesamtwerks orientiert sich an der
obenstehenden Darstellung der Eisenbahnsystemtechnik_und des Betriebs. Die RTE-
Philosophie will jedoch auch den Bedurfnissen der Praxis Rechnung tragen und offen
sein fur Neues. Sie ist deshalb einfach und Ubersichtlich aufgebaut.

Es werden nur RTE-Regelungen entwickelt und in die RTE-Struktur aufgenommen, fur
welche gleichzeitig ein Bedarf bei mehreren Bahnunternehmen besteht und von
moglichst vielen Schweizer Bahnunternehmen angewendet werden kénnen.
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Bestehende Regelungen lber das gleiche Sachgebiet sind bei der Ausarbeitung neuer
RTE-Regelungen zu integrieren. Pro RTE-Regelung ist nur ein Fachgebiet zu behandeln.
Ausnahmen sind Handbucher mit Querschnittsthemen.

Es werden die Bedirfnisse der Normalspurbahnen, der Meterspurbahnen, der
SpezialspurbahnenSpezialspurbahnen, der Zahnradbahnen und der Trambahnen
berlcksichtigt.

Die Struktur erfillt die von Fachleuten vielfach gedusserte Forderung nach einem
einfachen und fur die Weiterentwicklung offenen Aufbau des GesamtwerksRegelwerks.
Durch neue Erkenntnisse und neue Anforderungen an das Regelwerk kann sie
weiterentwickelt werden. Dennoch soll sie eine gewisse Stabilitdt aufweisen, um den
Anwendern des Programms RTE Kontinuitat zu gewahrleisten.

Das Nummerierungssystem des Regelwerks RTE-Gesamtwerks geht von der
dargestellten Fachgebietsstruktur des Programms RTE aus. Es setzt die
Nummerierungssystematik  desvom  bestehenden Regelwerk SBB-Regelwerks
kontinuierlich fort.

Die NummerRTE-Regelungsnummer ist das ein-eindeutige Kennzeichen, mit dem jede
RTE-Regelung genau identifiziert und auch referenziert wird. Sie dient auch bei der
Suche im RTE-Webshop.

Es ist darauf zu achten, dass keine Uberschneidungen zu bereits existierenden SBB-
Regelungen mit gleicher NummerRegelungsnummer auftreten. Die SBB-Infrastruktur
nummeriert ihre neu erstellten Regelungen ab 50000 aufwarts, damit es zu keinen neuen
Uberschneidungen mit den RTE-Regelungen kommt.

ABXXX Fachgebiete gemass Tabelle 6-4
XXCXX Sp.ezie)lgebiete gemass Tabel!e 6-3 )

(teilweise auch durch Fachgebiete gemass Tabelle 6-4 belegt)
XXXDE Fortlaufende Nummerierung der einzelnen RTE-Regelungen
5EXXXX Neu erstellte Regelungen von SBB-Infrastruktur

Tabelle 6-2: Aufbau des Nummerierungssystems.

Fir eine einfachere Orientierung beim Nummerierungssystem der RTE-Regelungen sind
folgende Ziffern an dritter Stelle fur Spezialgebiete reserviert:

XXOXX Normalspur oder alle Spuren

XXIXX Grundlagendokumente

XX3XX Reservierter Nummernblock flir spatere Vergabe
XXEXX Meterspur und Spezialspur

XX7XX Zahnradbahnen

XX8XX Trambahnen

Tabelle 6-3: Spezialgebiete im RTE-Nummerierungssystem-des-RTE.
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10000-19999

Grundlagen des Systems Eisenbahn, Grundlagen zum RTE

20000-29999

Anlagen:
Planung, Projektierung, Bau, Betrieb und Instandhaltung

20000-20099
20100-20499
20500-20999

Allgemeines zu den Anlagen
Sicherheit auf Arbeitsstellen
Umwelt, Naturrisiken und Umweltschutz

21000-21499

Fahrbahn-Unterbau

21500-21999

Kunstbauten

22000-22999

Fahrbahn-Oberbau

23000-23999

Hochbau und technische Ausristung von Bauten

24000-24999

Zugang zur Bahn und Fahrgastinformationssysteme

25000-25999

Sicherungsanlagen und Betriebsleitsysteme

26000-26999

Elektroanlagen 50 Hz

27000-27999

Elektrische Anlagen 16.7 Hz und Gleichstrom

28000-28999

Telematik und Telekommunikation

29000-29199
29200-29399
29400-29999

Interaktion zwischen Fahrzeugen und Fahrweg
Interoperabilitat von Anlagen
Querschnittsthemen und Systemtechnik Anlagen

30000-39999

Eisenbahnbetrieb
(Betriebliche Zusammenhange)

40000-49999

Fahrzeuge:
Planung, Konstruktion, Bau, Betrieb und Instandhaltung

40000-40099
40100-40499
40500-40999

Allgemeines zu den Fahrzeugen
Fahrzeugsicherheit
Brandschutz in Fahrzeugen

41000-41999

Fahrwerke

42000-42999

Fahrzeugkasten und Kupplungssysteme

43000-43999

Fahrgastausrustungen

44000-44999

Tursysteme und Fahrgastinformationssysteme

45000-45999

Bremsausrustungen

46000-46999

Spezialausristungen

47000-47999

Antriebsausristungen

48000-48999

Steuerungssysteme

49000-49199
49200-49399
49400-49999

Zulassung von Fahrzeugen
Interoperabilitat von Fahrzeugen
Querschnittsthemen und Systemtechnik Fahrzeuge

Tabelle 6-4: Fachgebiete aus der Eisenbahnsystemtechnik im RTE-Nummerierungssystem-des-RTE.
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6.3 RTE-Regelungsarten
Das Regelwerk RTE beschrankt sich auf zwei Arten von Dokumenten:
— Die R-Regelungen sind Erganzungen bzw. Ldsungsvorschldge zu hoheitlichen
ErlassenRegelungen und Normen mit Regelungs- bzw. Weisungscharakter.
— Die D-Regelungen umfassen Handbicher und Dokumentationen als Empfehlungen
und Hilfsmittel zur Arbeitsunterstitzung oder bilden in Ausnahmeféllen den Stand der
Technik und die gelebte Praxis im Hinblick auf eine Standardisierung ab.
6.4 Fixe Kapitelstruktur

RTE-Regelungen sind nach einem einheitlichen Aufbau und in einem fir den Anwender
verstandlichen Sprachstil zu verfassen. Die Bearbeitungstiefe ist der Anwendergruppe
anzupassen. Erganzende Erlauterungen, die nicht zwingend im Inhalt zu integrieren sind,
missen als Anhang eingefligt werden. Aussagen und Zitate aus Ubergeordneten
Regelungen sind eindeutig zu bezeichnen und werden kursiv geschrieben.

Die Gestaltung der RTE-Regelungen hat einheitlich zu erfolgen und unterscheidet sich
klar von Normen und anderen Vorschriften. Das RTE-Bilro erstellt dazu die RTE-
Gestaltungsvorgaben.

Fir RTE-Regelungen wurde eine Reihenfolge entwickelt, die bei allen RTE-
ProjektenRegelungsprojekten als fixe Kapitelstruktur gilt. In  einem konkreten
ProjektRTE-Regelungsprojekt kdnnen einzelne Abschnitte entfallen oder dazukommen.
Die Reihenfolge der Ubrigen Abschnitte bleibt jedoch erhalten und die Nummerierung
muss fortlaufend bleiben und kann in diesem Fall von der Vorlage abweichen. Die
Kapitel 1 bis 4 missen bei neuen RTE-Regelungen gemass der untenstehenden Struktur
zwingend enthalten sein. Damit ist sichergestellt, dass die Anwender immer dieselbe
Inhaltsstruktur vorfinden. Die fixe Kapitelstruktur ist folgendermassen aufgebaut:

Struktur der einleitenden Seiten

Titelblatt Das Titelblatt (Seite 1) ist mit dem blauen Band und-seine-Ruckseite
erhaltenkeine-Seitenzahlen-gestaltet. Die Ruckseite des Titelblatts
(Seite 2) ist leer zu lassen. Die Seite 2 ist die einzige Leerseite in der
ganzen RTE-Regelung.

Kopfblatt Auf Seite 43 ist bei allen RTE-Regelungen das Kopfblatt zu finden.

Impressum Auf Seite 24 ist bei allen RTE-Regelungen das Impressum zu finden.

Anderungs- |Auf Seite 35 ist bei allen RTE-Regelungen die Anderungsgeschichte
geschichte zu finden.-Die-Riekseite-istleerzu-lassen:

Vorwort Auf Seite 56 ist bei allen RTE-Regelungen das Vorwort zu finden. Im
Vorwort werden personliche und «regelungsphilosophische»
Gedanken festgehalten und informieren den potentiellen Kaufer und
Anwender der RTE-Regelung Gber die Inhalte.

Inhalts- Im Inhaltsverzeichnis werden die wichtigsten Abschnitte inkl. der
verzeichnis Anhange A aufgelistet.

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025

XX.XX.20xX © VoV



R RTE 11000

Programmgrundlagen 52

XX.XX.20xX

Allgemeine und grundsatzliche RTE-Regelungsinhalte

Kapitel 1 Das Kapitel enthalt mindestens die Abschnitte:
Allgemeines |1.1 Ziele der RTE-Regelung
1.2 Anwendung
Diese beiden Abschnitte kbnnen auch in einen zusammengefasst
werden:
1.1 Ziele der RTE-Regelung und Anwendung
Kapitel 2 Das Kapitel enthalt in der Regel die Abschnitte:
Grundlagen |2.1 Hoheitliche Regelungen
2.2 Normen
2.3 RTE-Regelungen und Regelungen der Bahnen2!
2.4 Richtlinien und Merkblatter
2.5 Weitere, eingeschrankt verwendete Grundlagen
2.6 Studien
Kapitel 3 Das Kapitel enthalt mindestens die Abschnitte:
Abkiirzungen |3.1 Abkirzungen
und Begriffe |3.2 Begriffe
Kapitel 4 Im Kapitel 4 wird beschrieben, auf welchen physikalischen, technischen
Grundsatze |und organisatorischen Grundsatzen die RTE-Regelung basiert.

a)

Regelbiicher |IOP werden unter diesem Abschnitt aufgeflihrt.

Regelungsspezifische Inhalte

Regelungs-
spezifische
Kapitel

Ab Kapitel 5 folgen die regelungsspezifischen Kapitel.

Regelungsspezifische Inhalte (fakultativ)

Literatur Im letzten Kapitel werden Hinweise auf weiterfiihrende Literatur
eingefugt.

Anhang A Der Anhang A Allgemein ist Teil der RTE-Regelung und wird gleichzeitig

Allgemein mit der RTE-Regelung durch die AGrPGr RTE entwickelt. In diesem
Anhang sind erganzende Erlauterungen zum Inhalt enthalten.

Anhang A Der Anhang A SBB ist Teil der RTE-Regelung und wird gleichzeitig mit

SBB der RTE-Regelung durch die SBB entwickelt._ Die Vorgaben der

R RTE 11000 sind einzuhalten; das Copyright liegt jedoch bei der SBB.
Die SBB darf diesen Anhang in Absprache mit dem RTE-Buro
unabhangig von einer Aktualisierung der RTE-Regelung ersetzen. In
diesem Anhang sind erganzende Erlauterungen der SBB zum Inhalt, wie
Kompetenztabellen der SBB und weitere SBB-spezifische Erganzungen
enthalten.

Zeichnungen

Die Zeichnungen sind Teil der RTE-Regelung und werden gleichzeitig
mit der RTE-Regelung durch die AGrPGr RTE erstellt.

Vorlagen

Die Vorlagen sind eigenstandige Dokumente, die bei der Anwendung der
RTE-Regelung benutzt werden kénnen. Die leeren Vorlagen sind Teil
der RTE-Regelung und werden gleichzeitig mit der RTE-Regelung durch
die AGrPGr RTE erstellt.
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Beispiele Die als Beispiel ausgefilliten Vorlagen sind Teil der RTE-Regelung und

werden gleichzeitig mit der RTE-Regelung durch die AGrPGr RTE
erstellt.

Unternehmensspezifische Inhalte

Anhang B

Der Anhang B ist Sache der Bahnunternehmen und wird durch die
Bahnunternehmen separat erstellt und publiziert (siehe Abschn. 11.2).

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025
XX.XX.20xX g g g © VoV




R RTE 11000 Programmgrundlagen 54

e te de

7 Neue RTE-Regelungen

Um Projekte fur neue RTE-PrejekieRegelungen anstossen zu kénnen, bendtigt das
Programm RTE entsprechende Bedarfsnachweise von Fachspezialisten und
Anwendern. Eine RTE-Regelung gilt als neu, wenn es noch keine publizierte RTE-
Regelung mit der gleichen RTE-Regelungsnummer gibt. Wenn eine RTE-Regelung
umnummeriert wird, gilt dies nicht als neue RTE-Regelung.

71 Bedarfserhebung Neuprojekteneue RTE-Regelungen

Fur die Bedarfserhebung von Neuprojektenneuen RTE-Regelungen gibt es verschiedene
Maoglichkeiten:

— Die Kommissionen des VoV, insbesondere die KITBSKBP, KIS und KGV, sowie ihre
FG bilden mehrheitlich die Basis zur Bedarfsermittlung von RTE-Regelungen. Vielfach
werden im Auftrag der FG in den AGr V6V (siehe Abschnitt 5.2.4.3) Projekte
konkretisiert und es kann daraus Bedarf fur neue RTE-Regelungen entstehen.

— Es ist auch moglich, dass einzelne Bahnunternehmen oder Dritte ProjekieRTE-
Regelungsprojekte bearbeiten, bei welchen im Verlaufe der Arbeiten ersichtlich wird,
dass fir diese Bedarf flir RTE-Regelungsprojekte bestehen.

— Durch das Mitverfolgen der Weiterentwicklung von hoheitlichen Regelungen in
KOSEB-Gremien bzw. von Normen und Richtlinien in den entsprechenden
Fachgremien, kann ebenfalls Bedarf flir RTE-Regelungsprojekte entstehen.
Insbesondere bei der Entschlackung der hoheitlichen Regelungen mit dem Grundsatz
der Festlegung der Zielanforderungen in den AB-EBV und der Beschreibung von
konformen Lésungen dazu in den RTE-Regelungen, ist dabei eine enge Koordination
zwischen BAV (KOSEB) und PL RTE zwingend.

— Aus Forschungsprojekten bzw. Innovationsprojekten kann ebenfalls ein Bedarf an
RTE-Regelungen entstehen. Umgekehrt kann ein mdglicher RTE-Bedarf zu
vorgangigen Forschungs- bzw. Innovationsprojekten flihren, mit deren Ergebnissen
spater konkrete RTE-ProjekieRegelungsprojekie gestartet werden konnen.

Jedes Themengebiet ist fachspezifisch mindestens einer &\.-FG zugeteilt, welche den
Bedarf fir neue RTE-Regelungen beurteilt. Die FG werden dabei von der PL RTE und
dem RTE-Buro unterstitzt. Auch die Mitarbeit des RTE-Buros in verschiedenen Gremien
(Steuergremien, Arbeits-, Projekt- und Begleitgruppen) ist sinnvoll, um Bedarfswiinsche
und deren Umfang frihzeitig in Erfahrung zu bringen.

Fir jede neue RTE-Regelung braucht es primar eine Projektidee mit einem
Bedarfsnachweis, um als nachstes die Vorbereitungsarbeiten gemass Kap. 9 zu starten.
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Aktualisierungsprojekte und Weiterentwicklung

8.1

Das Regelwerk Technik Eisenbahn (RTE) des V6V erfiillt solange seine Aufgaben, sofern
die RTE-Regelungen auf dem aktuellen Stand sind. Ein nicht weiterentwickeltes, nicht
aktualisiertes Regelwerk verliert rasch an Bedeutung und gefahrdet damit seine
Glaubwiirdigkeit und damit seine Existenz.

Eine publizierte RTE-Regelung kann durch folgende Entwicklungen ihre Aktualitat

verlieren (siehe auch 4.5):

— Technik: Andere Technologien oder Produktionstechniken kommen zum Einsatz.

— MorsehriftenHoheitliche Regelungen/Normen: Gesetz,-\erordnungenHoheitliche
Regelungen oder Normen werden_aktualisiert und damit geandert oder geloscht.

— Praxis und (Betriebs-)Prozesse: Es wird deutlich anders gearbeitet oder eine
alternative Losung hat sich als Praxis etabliert oder es stehen neue Hilfsmittel zur
Verfugung.

— Einsatz: Sind Sachverhalte neu in einer Norm publiziert, dann wird die
entsprechende RTE-Regelung Uberflussig.

Die RTE-Regelungen im Programm RTE mussen aktuell sein, um die Anwender gut
unterstutzen zu kdnnen. Die Verantwortung tragt die PL RTE.

Die Aktualisierung und die Weiterentwicklung istsind auf folgenden Prinzipien
aufgebaut:

— Je nach Aktualisierungsbedarf und Dringlichkeit sind entsprechende und
verhaltnismassige Anpassungen zu veranlassen. Fur Korrekturen von einigen
kleineren Fehlern ist keine grosse AGrPGr RTE zu konstituieren.

— Fdur jede Veranderung einer glltigen, bereits publizierten RTE-Regelung braucht es
einen Auftrag. Er kann sehr kurz sein, wenn dies dem Ziel gerecht wird.

— Wichtigstes Instrument zur Feststellung einer Abklarung der Aktualitat ist der RTE-
Review. Mit dem Review fordert die PL RTE Bahnunternehmen und das BAYV auf,
Aktualitat, Lucken, und Weiterentwicklungen zu melden. Zusammengestellte
Reviewmeldungen sind Basis fir die Erstellung der Aktualisierungsprojekte. Falls
sich kein Bedarf fur eine Anpassung ergibt, kann die RTE-Regelung unverandert im
Angebot bleiben.

— Reviews werden spatestens 5 Jahre nach dem Erscheinen einer RTE-Regelung
gestartet. Sie kdnnen auch friher spentan-gestartetdurch eine FG, die PL RTE oder
das RTE-Buro initiiert werden.

Bedarfserhebung Aktualisierungsprojekte und Weiterentwicklung

XX.XX.20xX

Um Aktualisierungen oder Weiterentwicklungen anstossen zu kdnnen, bendtigt das

Programm RTE entsprechende Anregungen von FachspezialistenFachpersonen und
Anwendern. Dazu sind drei Prozesse eingefiihrt:

— Verwaltung-aller-Anderungsantrige von Anwendern zu den giiltigen, bereits
publizierten RTE-Regelungen.
Die Antrage werden durch das RTE-Buro zentral gesichtet und gesammelt
(RTE@voev.ch).
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8.2

— Mitverfolgen der Anderungen der heheit:-hoheitlichen Regelungen, Normen und
Richtlinien.
Jede RTE-Regelung ist fachspezifisch mindestens einer 8V-FG zugeteilt, welche
daflir zustandig ist, die Aktualitat ihnrer RTE-Regelungen im Auge zu behalten. Die FG
werden dabei von der PL RTE und dem RTE-Buro unterstitzt. Auch die Mitarbeit des
RTE-Buros in verschiedenen Gremien (Steuergremien, Arbeits-, Projeki- und
Begleitgruppen) ist sinnvoll, um Anderungen friihzeitig in Erfahrung zu bringen.

— Regelmassige Reviews (gemass Abschnitt 8.2)

Die FG, die PL RTE und die-FGdas RTE-Buro kénnen jederzeit einen Review oder eine
Aktualisierung einer RTE-Regelung anregen.

Review

XX.XX.20XX

Im Auftrag der PL RTE wird das RTE-Buro beauftragt, den Aktualisierungsbedarf fur jede
RTE-Regelung spatestens 5 Jahre nach der Publikation zu ermitteln. Dazu wird die
fachspezifisch zustandige Y&6\-FG befragt und gegebenenfalls beauftragt, konkrete
Reviewfragen zum Review der betreffenden RTE-Regelung auszuarbeiten. Ist der
Aktualisierungsbedarf nicht gegeben, so muss die Uberpriifung wiederkehrend alle
5 Jahre wiederholt werden. Die RTE-Regelung bleibt in diesem Fall unverandert und es
gibt keinen Eintrag in der RTE-Regelung selbst.

Im Gegensatz zu den LesurgenVernehmlassungen, werden bei den Reviews nicht RTE-
Regelungsentwirfe, sondern die gultigen, bereits publizierten RTE-Regelungen in die
Vernehmlassung geschickt und dazu der Aktualisierungsbedarf mit Standard-
Reviewfragen und gegebenenfalls spezifischen Reviewfragen zur betreffenden RTE-
Regelung erhoben.

Beim Review geht es im Kern um die Beantwortung folgender Standard-Reviewfragen:
— Wie bewabhrt sich die RTE-Regelung in der Praxis?

— Sehen Sie mogliche Optimierungen der RTE-Regelung, mit welchen die Folgekosten
(Lebenszykluskosten) bei den Bahnen reduziert werden kénnten?

— Welche Fragen sind im Zusammenhang mit dem Inhalt des Dokumentes offen?
— Sind Beanstandungen aus der Anwendung des Dokumentes bekannt?

— Besteht aus lhrer Sicht ein Bedarf, dass weitere Themen im Rahmen einer
Aktualisierung angegangen werden sollten?

— Liegen bereits Anderungsantrage vor?

— Gibt es bei den referenzierten Grundlagendokumenten neue oder revidierte
Ausgaben?

— st daraus bereits ein Anderungsbedarf bekannt?

Der RTE-Review hat—den—gleichenorientiert sich am Verteiler wie—eineder RTE-
LesungVernehmlassung (siehe Abschnitt 10.3), damit alle aktuellen Anwendergruppen
und Organisationen auf die Befragung anlasslich des RTE-Reviews reagieren kdnnen.
Der anzuwendende Verteiler wird in der zustandigen FG festgelegt.
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Das RTE-Buro verteilt folgende Dokumente zum Review per E-Mail an den oben
definierten Verteiler:

— Begleitbrief Einladung zum Review (PDF-Datei)

— Informationsblatt fir den Review einer RTE-Regelung inkl. Standard-Reviewfragen
(PDF-Datei)

— Gultige, bereits publizierte Ausgabe der RTE-Regelung (PDF-Datei)

— Rulckmeldetabelle inkl. konkrete Reviewfragen zur betreffenden RTE-Regelung
(Word-Vorlage)

Die Empfanger des Reviews werden eingeladen, Erganzungen, Anpassungen oder
Streichungen vorzuschlagen. Als Zeitdauer flir den Review werden in der Regel 6 bis
8 Wochen veranschlagt. In den Ferienzeiten wird die Zeitdauer verlangert.

Das RTE-Buro stellt alle eingehenden Kommentare, Anregungen und Antrage in einer
vollstdndigen, prazise sortieten Rickmeldetabelle zusammen und gibt dem
PL AGrPGr RTE Hinweise, um mit beschranktem Zeitaufwand den Aktualisierungsbedarf
korrekt zu ermitteln. Die zustandige FG erhalt diese Riickmeldetabelle mit dem Auftrag,
alle Antrage und Textvorschlage zu prifen und gestitzt darauf den Aktualisierungsbedarf
zu ermitteln und gegebenenfalls der PL RTE einen Antrag zu stellen.

Falls die PL RTE der Aktualisierung der RTE-Regelung zustimmt, entscheidet die neu
konstituierte AGrPGr RTE Uber die Annahme der Vorschlage aus dem Review. Fir den
Entscheid ist jeweils die Mehrheit in der AGrPGr RTE ausschlaggebend. Angenommene
Antrage werden in den Text und die Grafiken eingearbeitet. Wird ein Antrag durch die
AGrPGr RTE abgelehnt, muss die AGrPGr RTE ihren Entscheid beim jeweiligen Antrag
in der Ruckmeldetabelle begrinden. In die Aktualisierung sind weiter die zurtickgestellten
Antrage aus der letzten LesungVernehmlassung einzubeziehen.

Das RTE-BUro verschickt die Riickmeldetabelle mit den Entscheiden der AGrPGr RTE
an die Teilnehmer des Reviews.
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8.3

Aktualisierungsprozesse

XX.XX.20xX

Vor dem Entscheid zur Aktualisierung sind fur eine konkrete RTE-Regelung (oder eine
Regelungssammlung) alle aktuellen Anderungen und Anderungsantrdge zusammen-
zustellen. Die optimale Abstimmung der Antrage und Auftrage ist wichtig im Hinblick auf
den gezielten Einsatz der ExpertenFachpersonen und der Mittel.

Die sehr verschiedenen Aktualisierungsprozesse koénnen in vier Gruppen mit
zunehmender Bearbeitungstiefe eingeteilt werden:

—Ausmerzenvon-Fehlern

KeinoAnd or i . :
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1. Korrektur 2 2. Anpassung ?? 3. Teilrevision 22 4.
. . Wie bei der
Arbeiten Reduziert Wie bei der Erstellung Wie bei der Erstellung
Erstellung .
(aber nur zu Teilen)
Bearbeitungstiefe | —_ Ausmerzen — Verbessernder |- Teil- — Umfassende
von Fehlern RTE-Regelung aktualisierung Aktualisierung einer
- }__(eine — Aktualisierung der RTE- ganzen RTE-
Anderungen von einzelnen Regelung Regelung
der Abschnitten — Andere Teile — Alle Teile stehen
inhaltlichen — Einflgen bleiben zur Diskussion
Aussagen weiterer unverandert — Weiterentwicklung
Abschnitte der RTE-Regelung
— Entfernen
einzelner
Abschnitte
Struktur kurzer Auftrag Projektauftrag Projektauftrag Projektauftrag
Ausfiihrende Autor Autor AGrPGr RTE AGrPGr RTE
Auftrag und PL RTE PL RTE PL RTE PL RTE
Freiaabe
Gegenlesung Eine Eine Eine
\/armahmlacei inA durch FG L actina\/emehmlace/lactina\/emehmilace| Lastna\/armehmlaceai in
Eine Eine Zwei
Gegenlesung
Vemehmiassung durch FG  [EesuRgVemehmiassbesungVemehmiassi-esungenVemehmiass
R-Reaeluna una una unaen
Qualitats- Gegenlesung AGFRTE AGFPGr RTE AGFPGr RTE
sicherung Lektorat LesungenFG |LesungenVemehmlbesungenVemehmiass
Ausgabedatum bleibt Neu Neu Neu
Eintrag
Anderungs- Ja Ja Ja Ja
geschichte
Ubemahme durch Keine
die Bahnunter- (nur Ja Ja Ja
nehmen Publikation)

Tabelle 8-1: Eigenschaften der vier Aktualisierungsprozesse.

1a)Bei Korrekturen (Anderungsprozess ;«1. Korrektur)y) ist auf der betreffenden Seite das neue Datum zu
setzen. Bei einer Korrektur von einzelnen Seiten wird auf Seite 43 und Seite 35 kein neues
Ausgabedatum gesetzt, sondern zusatzlich das Datum unter ;«Anpassung“» auf Seite 43 neu eingesetzt,
sowie auf Seite 35 in der zweiten Spalte unter ;«Anderungen» mit Datum auf die Korrektur hingewiesen.

2b)Das Ausgabedatum wird erst ersetzt, sobald die RTE-Regelung eine Anpassung oder mehr erfahrt
(Anderungsprozess ;«2. Anpassung“» oder gréssere Bearbeitungstiefe).

Die Anderungsgeschichte auf Seite 35 halt die wichtigsten Anderungen in Stichworten

fest.

XX.XX.20xX
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Abgrenzung der Aktualisierungsprozesse

Die vier vorgestellten Aktualisierungsprozesse sind nicht immer scharf voneinander zu
trennen. Je nach anstehenden Antragen kann beispielsweise eine Anpassung Aspekte
einer Teilrevision enthalten.

Genau so verhalt es sich mit der Zuordnung der Aktualisierungsprozesse bei konkreten
Anderungen der Einflussbereiche. Eine erste Orientierung stellt die folgende Tabelle dar.
Der Entscheid lber die Zuordnung zu den Aktualisierungsprozessen obliegt der PL RTE.

1. Korrektur 2. Anpassung 3.Teilrevision 4. Uberarbeitung

Fehler in RTE-

Regelung,
z.B. missverstandene

Ubersetzung

Fehler in RTE-Regelung,
z.B. falsche Grafik

Ersatz von Begriffen,
z.B. FDV

Weiterentwicklungen,
z.B. FDV, AB-EBV

Anpassung von Teilen
von Gesetzen,
Verordnungen, etc.

Neues Gesetz,
grundlegend erneuerte
Norm, etc.
Weiterentwicklung

Tabelle 8-2: Kriterien fir die Aktualisierungsprozesse.

X entscheidendes Kriterium
- nicht anstehend
—— ohne Einfluss auf den Prozesstyp
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9 Vorbereitungsarbeiten

Um ein RTE-Regelungsprojekt zu starten und den Projektauftrag mit definierten Zielen,
Kosten und Terminen zu konkretisieren, sind Vorbereitungsarbeiten notwendig.

Die Vorbereitungsarbeiten fur RTE-Regelungsprojekte erfolgen in 4 Schritten gemass
den Abschnitten 9.1 bis 9.4:

Prozess Aufgaben der Akteure
£ RTE-Coach/
= | E . AGrPGr RTE/ Bahn-
= < ol
|3 Bezeichnung PL AGFPGr RTE StGr RTE i PL RTE Unternehmen
G| 9 und RTE-Buro
0| <
Definition Begleitung der E;ilﬁgu\;zz
1 | 9.1 |Projektidee oder |- Vorbereitungs- - Lo
Aktualisierung arbeiten in die FG bzw.
) AGr VoV
Vorentscheid Vorstellung \Fffg%r;(ttsiggeeld
2 | 9.2 |Projektidee oder |— Projektidee od eJr
Aktualisierung in der PL RTE -
Aktualisierung
Stellen von
4|93 Erstellung Erstellung Unterstitzung _ Fachleuten
" | Projektauftrag Projektauftrag Projektauftrag in die AGrPGr
RTE
5|94 Genehmigung _ _ Genehmigung |
" | Projektauftrag Projektauftrag

9.1

Tabelle 9-1: Vorbereitungsarbeiten fir RTE-Regelungsprojekte.

Definition Projektidee oder Aktualisierung

9.2

Ein Teil der Vorleistungen werden durch V6V-Organe des\/&\-oder durch Dritte erbracht
(siche Kap.7). Diese Vorleistungen stehen nicht im Einflussbereich des
Programms RTE. Das RTE-Buro oder ein RTE-Coach (bzw. die StGr RTE) kdnnen wenn
moglich lediglich die Vorbereitungsarbeiten begleiten. Erst mit dem Vorentscheid zur
Projektidee oder Aktualisierung geht das Projekt in den Einflussbereich des
Programms RTE Uber.

Vorentscheid Projektidee oder Aktualisierung

XX.XX.20XX

Wenn die Bedarfserhebung fur Neuprojekte (siehe Abschnitt 7.1) bzw. Aktualisierungs-
projekte und Weiterentwicklungen (siehe Abschnitt 8.1) positiv ausfallt oder bereits
Vorleistungen fiir eine konkrete, zielfiihrende Projektidee durch andere erbracht wurden
(siehe Abschnitt 9.1), unterbreitet das RTE-BUuro diese der PL RTE. Je nach Bedarf und
Dringlichkeit entscheidet die PL RTE, ob das Projekt auf Liste der zu budgetierenden
RTE-Regelungsprojekte und damit ins Programm RTE aufgenommen wird.

Mit dem Vorentscheid gibt die PL RTE die Vorarbeiten fur die Erstellung eines
ProjektauftragesRTE-Projektauftrags frei. Damit ist die designierte AGrPGr RTE befugt,
Ausgaben mit einem beschrankten Budget zu tatigen.

Vor und wahrend der Erstellung des ProjekiaufiragesRTE-Projektauftrags ist es wichtig,
v.a. Uber die FG die nétigen Fachleute fir die AGrPGr RTE zu finden, damit bereits bei
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9.3

der Genehmigung des ProjekiauftragesRTE-Projektauftrags klar ist, mit welchen
Fachleuten die RTE-Regelung erstellt werden kann.

Wenn der RTE-Projektauftrag ohne Aufwendungen fir das Programm RTE erstellt wird
(gemass Abschnitt 9.3), kann der Vorentscheid zur Projektidee Ubersprungen werden
und der PL RTE direkt der RTE-Projektauftrag zur Genehmigung unterbreitet werden
(gemass Abschnitt 9.4).

Erstellung Projektauftrag

XX.XX.20xX

Der RTE-Coach verfasst in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter RTE
(PL AGrPGr RTE) bzw. der ganzen AGrPGr RTE eiren-den RTE-Projektauftrag.

Sind der PL AGrPGr RTE und die AGrPGr-Mitglieder noch nicht gefunden, erstellt der
RTE-Coach den Entwurf des ProjekiaufiragesRTE-Projektauftrags allenfalls mit
Unterstutzung aus einer FachgruppeFG oder Dritten. Die KTBSKommissionen und ihre
FachgruppenFG bilden zudem die Basis zur Rekrutierung der notwendigen RTE-

ArbeitsgruppenmitgliederProjektgruppenmitglieder.

Der RTE-Projektauftrag hat folgende Angaben zu enthalten:
— Klaren der Aufgabenstellung und Festlegung der Ziele der kiinftigen RTE-Regelung
— Festlegung eines kurzen, pragnanten Titels und der RTE-Regelungsnummer

— Angabe aller bestehenden Regelungen (Reglemente, Weisungen, evtl. auch Teile
der AB-EBV oder andere-hoheitliche-\Morsehriffenanderer hoheitlichen Regelungen),
die durch das-Prejekidie RTE-Regelung abgeldst werden sollen.

— Kreis der kiinftigen Anwendergruppen (Festlegung des Verteilers fur die
LesungenVernehmlassungen)

— Zeitplan mit verbindlichen Terminen (Arbeitsprogramm)

— Bestimmung des PL AGrPGr RTE und einer allfalligen RTE-Projektunterstiitzung
inklusive Aufgabenzuteilung

— Zusammensetzung der AGrPGr RTE inkl. Bezeichnung PL AGfPGr RTE und RTE-
Coach

— Kalkulation der Projektkosten

— Struktur-Entwurf und Umfang der RTE-Regelung

— Zusammenstellen der Grundlagen und Schnittstellen

— Festlegung der Dokumentenstufe (D- oder R-Regelung)

— Fudr D-Regelungen: Entscheid, ob eine oder zwei LesungenVernehmlassungen
durchgeflhrt werden

— Festlegung, welche Ubersetzungen als Teil des ProjekisRTE-Regelungsprojekts
erstellt werden

— Entscheid Uber den zu wahlenden Freigabeablauf gemass Abschnitt 10.5.1:
— Erlass Technische RTE-RegelungzurKenntrais

Technische RTE-Regelung zur Genehmigung

Technische RTE-Regelung zur Genehmigung betreffend Oberbau

— BetriebsvorsehrifiBetriebliche RTE-Regelung zur Kenntnis

— BetriebsvorsehriftBetriebliche RTE-Regelung zur Genehmigung
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9.4 Genehmigung Projektauftrag

Ist der RTE-Projektauftrag erstellt, pruft und genehmigt die PL RTE das PrejekiRTE-
Regelungsprojekt, wenn die Finanzierung geklart ist.

Damit ist der Projektumsetzungsentscheid gefallen und die AGfPGr RTE kann den
Erstellungsprozess gemass Kapitel 10 starten.
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10

Erstellungsprozess

Die Erstellung, Aktualisierung, Weiterentwicklung, Konsolidierung und Vernehmlassung
von RTE-Regelungen ist ein anspruchsvoller Prozess. Dieses Kapitel bietet der
AGrPGr RTE verschiedene unterstitzende Hinweise flr das effiziente Erarbeiten einer
RTE-Regelung.

Dank dem etablierten Erstellungsprozess mit dem Einbezug von Fachleuten aus
verschiedenen Bahnunternehmen und breit abgestitzten LesungenVernehmlassungen,
kann der Stand der Technik sichergestellt werden.

Fir die Gestaltung der Prozesse sind auch Ideen aus der Normenerarbeitung
(Geschaftsordnung CEN/CENELEC) einbezogen worden.

Der Erstellungsprozess basiert auf folgenden Grundsatzen:

— Das Erstellen oder Weiterentwickeln einer RTE-Regelung wird als Projekt gefuhrt.

— Basis bildet ein-der RTE-Projektauftrag, der von der PL RTE genehmigt ist.

— Auch Anderungen von RTE-Projektauftragen bedirfen der Zustimmung der PL RTE.

Die Erstellung, Freigabe und Publikation einer RTE-Regelung erfelgterfolgen als Projekt

in 6 Phasen gemass den Abschnitten 10.1 bis 10.6:

Prozess Aufgaben der Akteure
£ RTE-Coach/
= | £ . AGrPGr RTE/ Bahn-
k=] < o0
=1 g Bezeichnung PL AGPGr RTE StGr RTE } PL RTE Unternehmen
G| 9 bzw. RTE-Buro
0| <
Stellen von
1 1101 Projektstart/ Startsitzung Startsitzung _ Fachleuten
" | Startsitzung AGrPGr RTE AGrPGr RTE in die AGrPGr
RTE
2 102 Erstellung Erstellung Unterstitzung _ _
"~ | erster Entwurf erster Entwurf bei Fragen
_— Unterstiitzung
1. oder einzige Erstellung"der. bei Fragen, Riickmeldungen
3 | 103 |-eseneVemehml | Fassung furdie |p - opihning - zur RTE-
ﬁg}einigung rzﬁlassungm 1. LesungVernehm Regelung
assung
2 Unterstitzung
) Erstellung bei Fragen, Ruckmeldungen
4 | 10.4|-554n9 VemeNMl ger efinitiven | Durchfiihrung - zur RTE-
—gund Bereinigung Fassung 2. LesungVernehml Regelung
assung
I:ektorat, Layout, Freigabe zur
5 |10.5|Freigabe Ubersetzung, Publikation der |-
und Publikation Publikation,
. RTE-Regelung
Information
Schlussabrechnung,
6 | 10.6 | Projektabschluss |— ,_’i_\rchlwerung, - -
agungen,
Schulungen

Tabelle 10-1: Erstellungsprozess von RTE-Regelungsprojekten.

XX.XX.20XX
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10.1

Projektstart-/-/Startsitzung

10.2

Nach der Genehmigung des RTE-Projektauftrags durch die PL RTE (siehe Abschnitt 9.4)
erfolgt der Projektstart der AGrPGr RTE. In der Regel beteiligt sich der RTE-Coach bei
der Startsitzung aktiv und gibt der AGrPGr RTE wichtige Hinweise fur die Erstellung und
beantwortet Fragen der AG+PGr-Mitglieder.

Erstellung erster Entwurf

10.3

Die Word-Vorlage der RTE-Regelung wird durch das RTE-Buro zur Verfigung gestellt.
Als Grundlage erhalt die AGrPGr RTE nach Mdéglichkeit Dateien der abzulésenden RTE-
Regelungen. Bildet eine bereits bestehende RTE-Regelung die Basis, wird durch das
RTE-Buro eine aktualisierte Kopie als Word-Datei zur Verfiugung gestellt.

Die AGrPGr RTE erarbeitet direkt in der Word-Vorlage den RTE-Regelungsentwurf mit
allen vorgesehenen Inhalten und bereinigt diesen innerhalb der AGrPGr RTE vor der
1. LesungVernehmlassung / einzigen Vernehmlassung.

Der PL AGrPGr RTE Ubergibt dem RTE-Buro die Word-Version des fertigen RTE-
Regelungsentwurfs inklusive aller Originaldateien (Abbildungen, Grafiken, Tabellen,
Zeichnungen). Sind danach von der AGfPGr RTE noch Anderungen an der RTE-
Regelung gewtlnscht, missen diese mit dem RTE-Coach bzw. mit dem RTE-Biro
abgesprochen werden.

Vor dem Versand der 1. LesungVernehmlassung / einzigen Vernehmlassung wird der
Entwurf durch das RTE-Blro so weit moglich an die RTE-Gestaltungsvorgaben
angepasst.

1. oder einzige LesungVernehmlassung und Bereinigung

XX.XX.20xX

Bei D-Regelungen wird in der Regel nur eine einzige LesungVernehmlassung
durchgeflhrt. Handelt es sich um einen Aktualisierungsprozess, so sind die
Festlegungen zu den LesungenVernehmlassungen in Tabelle 8-1 zu beachten.

Die LesungenVernehmlassungen werden jeweils nur—in einerder Sprachfassung der
Ausgangssprache durchgefiihrt und sofern sinnvoll _eine _maschinelle Ubersetzung
(Deutsch oder Franzosischy:) zur Verfugung gestellt. Bei einer kleinen bis mittleren
Anzahl von Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion wird eine professionelle
Ubersetzung der Anderungen angestrebt, jedoch ohne Gegenlesung durch eine
Fachperson. Antrage kdnnen jedech-in Deutsch, Franzosisch oder Italienisch eingereicht
werden.

Alle LesungenVernehmlassungen einer RTE-Regelung haben grundséatzlich den
gleichen Verteiler, damit alle zukiinftigen Anwendergruppen und Organisationen bereits
bei der 1. LesungVernehmlassung reagieren kdnnen. Der Verteiler ist folgendermassen
aufgebaut:

— Betroffene V6V-Fachgruppen

— Betroffene ArbeitsgruppenMaV{AGr VoV)
— Betroffene AGrPGr RTE

— Betroffene Bahnunternehmen

— Betroffene Abteilungen der SBB

— FachexpertenFachpersonen der Bahnen
— Eventuell weitere FachexpertenFachpersonen
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— Eventuell betroffene Industrie und Ingenieurunternehmen
— BAV Sektion Zulassungen und Regelwerke

— Betroffene Fachsektionen des BAV

— Weitere, betroffene Behdrden

— Dritte

Der anzuwendende Verteiler wird im RTE-Projektauftrag festgelegt. In der Regel schlagt
die AGrPGrRTE oder die FG die FachexpertenFachpersonen bzw. die
betroffenenbetroffene Industrie und Ingenieurunternehmen vor, welche in die
LesungenVernehmlassungen einbezogen werden missen.

Das RTE-Buro verteilt folgende Dokumente zur 1. LesungVernehmlassung per E-Mail an
den oben definierten Verteiler:

— Begleitbrief Einladung zur 1. LesungVernehmlassung (PDF-Datei)

— Informationsblatt fur die 1. LesungVernehmlassung einer RTE-Regelung (PDF-
Datei)

— RTE-Regelungsentwurf (PDF-Datei)

— RuiUckmeldungen und Entscheide der PGr vom Review (PDF-Datei anonymisiert,
jedoch mit den Bahnkdiirzeln)

— Rlckmeldetabelle (Word-Vorlage)

Die Empfanger der LesungVernehmlassung werden eingeladen, Erganzungen,
Anpassungen oder Streichungen vorzuschlagen. Als Zeitdauer fiur die
LesungVernehmlassung werden in der Regel 6 Wochen veranschlagt. In den
Ferienzeiten wird die Zeitdauer verlangert.

Insbesondere grdéssere Unternehmen haben ihre Ruckmeldungen konsolidiert
einzureichen. Die Antrdge haben die Sicht des Unternehmens festzuhalten.

Das RTE-Buro stellt alle eingehenden Kommentare, Anregungen und Antrage in einer
vollstandigen, prazise sortieten Rickmeldetabelle zusammen und gibt dem
PL AGrPGr RTE Hinweise, um mit beschranktem Zeitaufwand die Bereinigung korrekt
umzusetzen. Die AGrPGr RTE erhélt diese Rickmeldetabelle mit dem Auftrag, alle
Antrage und Textvorschlage zu prifen. Die AGrPGr RTE entscheidet Uber die Annahme
der Vorschlage. Fur den Entscheid ist jeweils die Mehrheit in der AGrPGr RTE
ausschlaggebend.

Angenommene Antrage werden in den Text und die Grafiken eingearbeitet. Grossere
Korrekturen am RTE-Regelungsentwurf sind in dieser Phase noch moglich. Wird ein
Antrag durch die AGrPGr RTE abgelehnt, muss die AGrPGr RTE ihren Entscheid beim
jeweiligen Antrag in der Rickmeldetabelle begrinden.

Der PL AGrPGr RTE ubergibt dem RTE-Buro eine Word-Version des bereinigten RTE-
Regelungsentwurfs inklusive aller Originaldateien (Abbildungen, Grafiken, Tabellen;
Zeichnungen). Sind danach von der AGfPGr RTE noch Anderungen an der RTE-
Regelung gewilnscht, missen diese mit dem RTE-Coach bzw. mit dem RTE-Biro
abgesprochen werden.

Danach wird der RTE-Regelungsentwurf durch das RTE-Biro an die RTE-
Gestaltungsvorgaben angepasst, so dass dieser bereits im definitiven Layout
weitergegeben werden kann.

Das RTE-Buro verschickt die Rickmeldetabelle mit den Entscheiden der AG+rPGr RTE
an die Teilnehmer der 1. LesungVernehmlassung.
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10.4

Handelt es sich um die einzige LesungVernehmlassung der betreffenden RTE-Regelung,
so wird sie an die PL RTE zur Freigabe zur Publikation versendet. Mit dem Lektorat durch
das RTE-Buro wird zudem sichergestellt, dass der Schreibstil und die Einheit der Materie
im ganzen Dokument einheitlich und anwendergerecht sind.

2. LesungVernehmlassung und Bereinigung

XX.XX.20xX

Die 2. LesungVernehmlassung wird in der Regel nur bei R-Regelungen durchgefuhrt.
Handelt es sich um einen Aktualisierungsprozess, so sind die Festlegungen zu den
LesungenVernehmlassungen in Tabelle 8-1 zu beachten.

Die LesungenVernehmlassungen werden jeweils nur in einer Sprachfassung
durchgefuhrt (Deutsch oder Franzdsisch). Antrdge koénnen jedoch in Deutsch,
Franzosisch oder Italienisch eingereicht werden.

Alle LesungenVernehmlassungen einer RTE-Regelung haben grundsatzlich den
gleichen Verteiler, damit alle zukunftigen Anwendergruppen und Organisationen bereits
bei der 1. LesungVernehmlassung reagieren kdnnen. Bei der 2. LesungVernehmlassung
werden zusatzlich direkt diejenigen Personen einbezogen, welche bei der
1. LesungVernehmlassung eine RuUckmeldung gegeben haben. Der Verteiler ist
ansonsten wie bei der 1. LesungVernehmlassung aufgebaut (siehe Abschnitt 10.3).

Der anzuwendende Verteiler wird im RTE-Projektauftrag festgelegt. In der Regel schlagt
die AGrPGr RTE oder die FG die FachexpertenFachpersonen bzw. die betroffenen
Industrie- und Ingenieurunternehmen vor, welche in die LesungenVernehmlassungen
einbezogen werden mussen.

Das RTE-Buro verteilt folgende Dokumente zur 2. LesungVernehmlassung per E-Mail an
den oben definierten Verteiler:

— Begleitbrief Einladung zur 2. LesungVernehmlassung (PDF-Datei)

— Informationsblatt fur die 2. LesungVernehmlassung einer RTE-Regelung (PDF-
Datei)

— RTE-Regelungsentwurf (PDF-Datei)

— Ruckmeldungen und Entscheide der PGr von der 1. Vernehmlassung (PDF-Datei
anonymisiert, jiedoch mit den Bahnkiirzeln)

— Ruckmeldetabelle (Word-Vorlage)

Die Empfanger der LesungVernehmlassung werden eingeladen, Erganzungen,
Anpassungen oder Streichungen zur Verbesserung und Qualitatssicherung
vorzuschlagen. Tiefgreifende Korrekturen am RTE-Regelungsentwurf sind in dieser
Phase nicht mehr moglich. Als Zeitdauer fur die LesungVernehmlassung werden in der
Regel 6 Wochen veranschlagt. In den Ferienzeiten wird die Zeitdauer verlangert.

Das RTE-Buro stellt alle eingehenden Kommentare, Anregungen und Antrége in einer
vollstdndigen, prazise sortieten RulUckmeldetabelle zusammen und gibt dem
PL AGrPGr RTE Hinweise, um mit beschranktem Zeitaufwand die Bereinigung korrekt
umzusetzen. Die AGrPGr RTE erhalt diese Rickmeldetabelle mit dem Auftrag, alle
Antrage und Textvorschlage zu prifen. Die AGrPGr RTE entscheidet tiber die Annahme
der Vorschldge. Fur den Entscheid ist jeweils die Mehrheit in der AGrPGr RTE
ausschlaggebend.

Angenommene Antrdge werden in den Text und die Grafiken eingearbeitet. Nach
Abschluss dieser Einarbeitung steht die definitive Fassung der RTE-Regelung fest. Die
2. LesungVernehmlassung dient primar der Kontrolle, der Verbesserung des Dokuments
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XX.XX.20XX

und der Qualitatsprifung. Tiefgreifende Korrekturen am RTE-Regelungsentwurf sind in
dieser Phase nicht mehr méglich. Die AGrPGr RTE kann solche Antrage zuhanden der
PL RTE fir eine spatere Uberarbeitung empfehlen. Wird ein Antrag durch die
AGrPGr RTE abgelehnt, muss die AGrPGr RTE ihren Entscheid beim jeweiligen Antrag
in der Ruckmeldetabelle begrinden.

Der PL AGrPGr RTE Ubergibt dem RTE-Bilro die Word-Version des bereinigten RTE-
Regelungsentwurfs inklusive aller Originaldateien (Abbildungen, Grafiken, Tabellen,
Zeichnungen). Sind danach von der AG:PGr RTE noch Anderungen an der RTE-
Regelung gewtlnscht, missen diese mit dem RTE-Coach bzw. mit dem RTE-Biro
abgesprochen werden.

Vor dem Versand an die PL RTE zur Freigabe zur Publikation wird der RTE-
Regelungsentwurf durch das RTE-Biro an die RTE-Gestaltungsvorgaben angepasst, so
dass dieser mdglichst im definitiven Layout versendet werden kann. Mit dem Lektorat
durch das RTE-Buro wird zudem sichergestellt, dass der Schreibstil und die Einheit der
Materie im ganzen Dokument einheitlich und anwendergerecht sind.

Das RTE-Bulro verschickt die Rlickmeldetabelle mit den Entscheiden der AGrPGr RTE
an die Teilnehmer der 2. Lesung-
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10.5

Vernehmlassung.

Freigabe und Publikation

10.5.1

10.5.1.1

XX.XX.20xX

Freigabeablauf

Im RTE-Projektauftrag ist festzulegen, nach welchem Freigabeablauf die RTE-Regelung

gemass den hoheitlichen Regelungen behandelt werden soll. Die
PL RTE bestimmt, ob der Ablauf fir eine technische RTE-Regelung (3 Falle gemass
Absch. 10.5.1.1), eine Betriebsvorsehriftbetriebliche RTE-Regelung (2 Falle gemass
Absch. 10.5.1.2) oder fiur ein Grundlagendokument—zum—Grundlagendokument im
Regelwerk RTE (1 Fall gemass Absch. 10.5.1.3) angewendet wird. Eine RTE-Regelung
darf jeweils nur genau einem definierten Freigabeablauf zugeordnet werden.

Nichtmitglieder des V6V sind nur zu Beanstandungen berechtigt, wenn sie im Rahmen
der 1. oder 2. LesungVernehmlassung Antrage gestellt haben.

Freigabeablauf Technische RTE-Regelung

Die Grundlagen zur-Genehmigungzum Erlass einer technischen RTE-Regelung sind im
EBGIn Art. 17; Ziff. 4 EBG sowie AB-EBV zu Art. 2, AB 2.3, Ziff. 2 definiert.

Das korrekte Funktionieren des Gesamtsystems Eisenbahn verlangt, dass AB-EBV und
FDV sehr genau abgestimmt sind. Umgesetzt auf korrekte, technische Regelungen
erfordert dies_beispielsweise, dass technische RTE-Regelungen mit Teilen der FDV
konform sind, falls sie beispielsweise-Begriffe verwenden, die in FDV R 300.1 definiert
sind._ Generell sind die landesspezifischen Begriffe zu harmonisieren, d.h. die gleichen
Begriffe durchgangig zu verwenden, wie sie in den FDV und den AB-EBV festgelegt sind
(z.B. Depot und Werkstéatten anstatt Serviceanlagen und Werke), allenfalls sind die
Begriffe fur die Verstandlichkeit aller Adressaten zu erklaren (z.B. in Synonymliste).

Beim Freigabeablauf Technische RTE-Regelung werden drei Falle unterschieden:
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Erlass Technische RTE-Regelung-zurKenntnis
Die RTE-Regelung enthalt keine Abweichungen von &
Verschriftenhoheitlichen Regelungen und der Eisenbahnoberbau ist nicht betroffen:

el Memepniiiie oo e an dle b o Lo iacee B A b lE
— Antrag zur Freigabe und Erklarung der Konformitat an die PL RTE

AGrPGr R
TE
— Prifung *@ und Freigabe zur Publikation der RTE-Regelung PL RTE
—DokumentzurKennatnisan-dasBAVV—e———————— PI RTE
— Publikation im RTE-Webshop PLRTE-
Buro

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

Technische RTE-Regelung zur Genehmigung

Die RTE-Regelung enthalt Abweichungen von gbergeordneten-Vorsehriftenhoheitlichen
Regelungen:

— Erstellung-KonformitatserklarungErklarung der Konformitat unter Ausklammerung

der
Abweichungen an die PL RTE und das BAV

AGFPGr RT
E

— Antrag zur Freigabe zur Publikation an die PL RTE

AGFPGr RT
E

— Jede Abweichung in der RTE-Regelung muss
AGrPGr RT
E
mit folgenden Hinweisen versehen sein:

— Von welchen Ubergeordneten Bestimmungen sie abweicht

— Dass fir diese Abweichung im Rahmen des konkreten ProjekisRTE-
Regelungsprojekts
dem BAV ein Gesuch gemass EBV-Art. 5; Abs. 2 EBV einzureichen ist

— Dokument zur Vorlage und mit Antrag zur Stellungnahme PL-RTE-
Buro
zu den Abweichungen an das BAV

- Stellungnahme zu den Abweichungen durch das BAV 22 BAV

— Prifung ™ und Freigabe zur Publikation der ganzen RTE-Regelung PL RTE

— Publikation im RTE-Webshop PL-RTE-
Biro

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

b) Die Stellungnahme des BAV enthalt die Information, unter welchen Voraussetzungen eine
Abweichung gemass EB\/Art. 5; Abs. 2 EBV voraussichtlich genehmigungsfahig sein wird.

Technische RTE-Regelung zur Genehmigung betreffend Oberbau
Die RTE-Regelung betrifft sicherheitsrelevante Bereiche des Oberbaus gemass AB-
EBV zu Art. 31, AB 31, Ziff. 1.2:

— Erstellung-KonformitatserklarungErklarung der Konformitat an die PL RTE und das
BAV

AGFPGr RT
E
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— Antrag zur Freigabe zur Publikation an die PL RTE

AGrPGr RT
E
— Dokument mit Antrag zur Genehmigung an das BAV PL-RTE-
Blro
— Genehmigung der ganzen RTE-Regelung BAV

(resp-respektive der hoheitlichen Teile der RTE-Regelung)
— Prifung '@ und Freigabe zur Publikation der ganzen RTE-Regelung PL RTE

— Publikation im RTE-Webshop PL-RTE-
Bdro

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.
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10.5.1.2 Freigabeablauf Betriebsversehriftbetriebliche RTE-Regelung

Die Grundlagen zum Erlass von Betriebsvorschriften sind im-EBGIn Art. 17; Ziff. 4 EBG,
in derEBV-Art. 5; Abs. 2 und Art. 12 EBV, AB-EBV zu Art. 12, AB 12.1 und 12.2 sowie
der BAV-Richtlinie BV-FDV definiert.

Die Betriebsvorschriften sind Vorschriften, welche die Aspekte des Eisenbahnbetriebs
naher erlautern. Dies setzt das Mitwirken von festen Anlagen und Fahrzeugen voraus
(«Fahrzeuge in Bewegung“)-»).

Eine—Betriebliche RTE-Regelungen sind so aufgebaut, dass sie direkt als
Betriebsvorschriften (BV) von den Bahnunternehmen erlassen werden konnen. Die
Details und die verschiedenen Falle sind in der BAV-Richtlinie BV-FDV vorgeschrieben.

Beim Freigabeablauf betriebliche RTE-Regelung gilt-bei-einerBahn-nur—wenn-die Bahn

Beim-Freigabeablauf Betriebsvorsehrift-werden zwei Falle unterschieden:

BetriebsvorschriftBetriebliche RTE-Regelung zur Kenntnis
Die Betriebsversehrifibetriebliche RTE-Regelung enthalt keine Abweichungen von

ubergeordneten-Vorschriftenhoheitlichen Regelungen:

—Erstellung-Konformitatserklarung-an-die PLRTE? AGrRTE
— Antrag zur Freigabe und Erklarung der Konformitat an die PL RTE———AG#2
PGr RTE
— Prifung '@ und Freigabe zur Publikation der RTE-Regelung PL RTE
— Dokument zur Kenntnis an das BAV PL RTE
— Publikation im RTE-Webshop PL-RTE-
Buro

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

b) Zu den dbergeordnetenorschriftenhoheitlichen Regelungen konforme Betriebsverschriften
betriebliche RTE-Regelungen erfordern formell keine KenformitatserkldrungErklarung der Konformitat
gegenuber dem BAV.

BetriebsvorschriftBetriebliche RTE-Regelung zur Genehmigung

Die RTE-Regelung enthalt Abweichungen von dbergeordneten-orschriftenhoheitlichen
Regelungen:
— Erstellung-KonformitatserklarungErklarung der Konformitat an die PL RTE und das
BAV
mit expliziter Auflistung der Abweichungen
| AGtPGr RT
E

— Antrag zur Freigabe zur Publikation an die PL RTE

AGrPGr RT
E
— Jede Abweichung in der RTE-Regelung muss
| AG:PGr RT
E
mit folgenden Hinweisen versehen sein:
— Von welchen Ubergeordneten Bestimmungen sie abweicht

— Dass fir diese Abweichung im Rahmen des konkreten ProjekisRTE-
Regelungsprojekts
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bzw. vor Erlass der Betriebsvorschrift dem BAV ein Gesuch gemass
EBV,Art. 5; Abs. 2 EBV durch die ISB bzw. das EVU einzureichen ist

— Dokument zur Vorlage und mit Antrag zur Stellungnahme PL RTE
zu den Abweichungen an das BAV

- Stellungnahme zu den Abweichungen durch das BAV 22 BAV

— Prifung '@ und Freigabe zur Publikation der ganzen RTE-Regelung PL RTE

— Publikation im RTE-Webshop PL-RTE-
Bdro

a) Prufen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

b) Die Stellungnahme des BAV enthalt die Information, unter welchen Voraussetzungen eine
Abweichung gemass EBV-Art. 5; Abs. 2 EBV voraussichtlich genehmigungsfahig sein wird.
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10.5.2

10.5.1.3 Freigabeablauf Grundlagendokument zum-im Regelwerk RTE

Beim Freigabeablauf Grundlagendokument zum-im Regelwerk RTE gibt es einen Fall:

Grundlagendokument zum-im Regelwerk RTE

- ErstellungKonformitatserklarung-Antrag zur Freigabe und Erklarung der Konformitat
an die POL RTE

AGrPGr RT
E
— Antrag zur Freigabe andie POLRTE— — —— AGrRTE
— Prifung *@ und Freigabe zur Publikation der RTE-Regelung POL RTE
—elmonimer onninic o dee B0 DI e
— Publikation im RTE-Webshop PL-RTE-
Budro

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

1052 Ereiqal | Konformititserkls

Erklarung der Konformitiat und Antrag zur Freigabe

Zusammen mit dem RTE- Regelungsentwurf uberglbt der PL A@FPGI‘ RTE dem RTE-
Bar = 4

PL-RTEdas Dokument «Erklarunq der Konformltat und das—BAV—»Antraq Zur Frelqabe an
die PL RTE». Mit der KeonformitatserkldrungErklarung der Konformitdt bestatigt der
PL AGrPGr RTE die Konformitat des RTE-Regelungsentwurfs mit Gibergeordneten RTE-
Regelungen-_sowie den hoheitlichen Regelungen. Bei allfalligen Abweichungen von
hoheitlichen VersehriftenRegelungen wird zusatzlich durch das RTE-Buro:

— far technische RTE-Regelungen die schriftliche Zustimmung beim BAV gemass AB-
EBV zu Art. 2, AB 2.3, Ziffer 2, Absatz 23),

— flr Betriebsvorsehriften-betriebliche RTE-Regelungen die Stellungnahme des BAV
eingeholt.

Der FreigabeantragAntrag zur Freigabe an die PL RTE von RTE-Regelungen hat
folgende Angaben bzw. Dokumente zu enthalten:

— RTE-Projektauftrag

— RegelungsdekumentRTE-Regelung
(inkl. Auflistung der Mitglieder der AGrPGr RTE und allenfalls beigezogene
Spezialisten)

— KonformitatserklarungErklarung der Konformitat mit Auflistung der
genehmigungspflichtigen Abweichungen
(Konformitat mit Gesetzen,\ersehriftenhoheitlichen Regelungen und Regeln der
Technik)

— Ergebnisse der zuletzt durchgefiihrten LesungVernehmlassung
(inklusiv Angabe der Unternehmen, Organisationen und Personen, die angehdrt
wurden)

— Auflistung der verbliebenen Differenzen und besonderen Vorkommnisse

Die PL RTE prift die Antragsdokumente auf lhre Richtigkeit*® und gibt die RTE-
Regelung zur Publikation frei.
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Die nachsten Schritte erfolgen unter Filhrung des RTE-Blros.

a) Prifen des Erstellungsprozesses gemass Kapitel 10 und der Vollstandigkeit der Freigabeunterlagen.

10.5.3 Ubersetzung und Gegenlesung

Auf Basis dieser definitiven, genehmigten Fassung lasst das RTE-Biro die RTE-
Regelung in die weiteren Sprachen gemass RTE-Projektauftrag Gbersetzen und von

einer Expertin/einem-ExpertenFachperson in seiner Muttersprache gegenlesen.
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10.5.4 Publikation

Im Allgemeinen erscheinen RTE-Regelungen flr Projektleiter und Ingenieure in Deutsch
und Franzoésisch. RTE-Regelungen flir gréssere Benutzerkreise kdnnen zusatzlich in
Italienisch publiziert werden. DariberFalls eine Drittfirma die Kosten flr eine
professionelle _englische Ubersetzung und eine fachlich versierte Gegenlesung
ubernimmt, kann eine RTE-Regelung ausnahmsweise auch in Englisch publiziert
werden. Uber die Publikationssprachen entscheidet die PL RTE.

Die Publikation erfolgt im RTE-Webshop erst, mit Ricksicht auf die verschiedenen
Sprachregionen, wenn alle vorgesehenen Sprachfassungen gegengelesen vorliegen und
durch das RTE-Buro abgeglichen wurden. Fiir SBB-Mitarbeitende erfelgtpubliziert die
PublikationSBB die fur ihr Unternehmen relevanten RTE-Regelungen im Regelwerk SBB.

Alle__aktuellen RTE-Regelungen werden im RTE-Webshop verdffentlicht (siehe
Abschnitt 4.9)-
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10.5.5

), Vorgangerversionen sind auf Anfrage erhaltlich.

Ausgabedatum

Das Ausgabedatum ist das Datum, an dem der Inhalt der RTE-Regelung, allenfalls mit
letzten Anpassungen, definitiv festgelegt wird. Die eingetragenen Grundlagen miissen an
diesem Datum in Kraft oder mindestens offiziell publiziert sein.

40-5:510.5.6 Information

10.6

RTE-Mitglieder erhalten eine offizielle Mitteilung Uber die erfolgte Publikation. Im
Informationsschreiben zur Publikation einer neuen RTE-Regelung weist der V6V auf die
Ubernahme durch die Bahnunternehmen und den Umgang mit den Anhangen B gemass
den Abschnitten 11.1 und 11.2 hin.

Das RTE-Buro informiert Giber weitere Informationskanale madglichst breit ber die neuen
Publikationen.

Projektabschluss

XX.XX.20xX

Nach Abschluss des ProjekiesRTE-Regelungsprojekis wird die entsprechende
AGrPGr RTE aufgeldst. Rickmeldungen und Antrdge zur RTE-Regelung werden
anschliessend direkt vom RTE-Buro entgegengenommen.

Der PL AGrPGr RTE ist besorgt daflir, dass alle Rechnungen von Lieferanten betreffend
dem RTE-Regelungsprojekt gestellt werden, sowie die Abrechnungen der AGrPGr-
Mitglieder fur ihre Entschadigungen geprift, visiert und dem RTE-Blro abgegeben
werden. Danach schliesst das RTE-Buro nach Eingang aller Abrechnungen das RTE-
Regelungsprojekt in der Kostenkontrolle ab.

Der VoV informiert Uber seine Kanale Uber die Publikation der neuen RTE-Regelung.
Das RTE-Buro archiviert alle wesentlichen Projektunterlagen gemass Abschnitt 11.6.

Die Durchflhrung von Tagungen, zum Beispiel bei der Einfihrung neuer RTE-
Regelungen, sowie Schulungen von RTE-Regelungen fir Mitarbeitende von
Bahnunternehmen und Dritten (falls erwlnscht), werden nicht Uber das Budget des
Programms RTE abgewickelt. Diese werden durch den V6V im Programm Bildung
Technik Eisenbahn (BTE) organisiert und laufen Uber die Rechnung des V6V. Die RTE-
Programmorganisation-RFE gibt den Anstoss und unterstitzt den V6V bei der
Durchfuhrung von Tagungen betreffend RTE und Schulungen von RTE-Regelungen.
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11 Betriebsprozess
11 Anwendungsprozess

11.1  Ubernahme durch die Bahnunternehmen / Verbindlichkeit

Nach der Freigabe zur Publikation durch die PL RTE und Publikation durch das RTE-
Blro kann die RTE-Regelung von den einzelnen Bahnunternehmen gesamthaft oder in
Teilen Ubernommen werden. Burch-dieMit der Publikation einer RTE-Reglung durch den
VoV ist diese noch nicht verbindlich. Die Ubernahme ist freiwillig. Der V6V empfiehlt
seirenden Mitgliedsunternehmen daher-die-neve-oderakiualisiertedie Ubernahme von
RTE-RegelungRegelungen integral unternehmensintern zu erlassen, inklusive
«Anhang A Allgemein—» (mit_oder ohne «Anhang A SBB}zu—tbermehmen—und
unternehmensintern-firverbindlich-zu-erklaren-»). Eine betriebliche RTE-Regelung gilt
bei einer Bahn nur, wenn die Bahn diese flr sich als Betriebsvorschrift fir gultig erklart
hat. Gleichzeitig sind aufzuhebende bzw. altere RTE-Regelungen als unglltig zu
erklaren. Die Moglichkeit der unternehmensspezifischen Erganzungen der RTE-
Regelungen mit den Anhangen B ist in Abschnitt 11.2 beschrieben.

Das Unternehmen stellt die Anwendung der RTE-Regelung sicher. Mitarbeitende sowie
Personen von beauftragten Dritten und Lieferanten sind entsprechend zu informieren und
gegebenenfalls zu schulen.

Das Einhalten der RTE-Regelungen ist flr die einzelnen Eisenbahnunternehmen des
V6V freiwillig. Das Anwenden dieser RTE-Regelungen bietet — soweit sie nicht von
tbergeordneten—orsehriftenrhoheitlichen Regelungen abweichen — Gewahr, dass die
Projektierung bzw. Konstruktion, der Bau oder Umbau, der Betrieb und die
Instandhaltung mit den hoheitlichen \erschriftenrRegelungen und den technischen
Normen konform sind.

11.2 Unternehmensspezifische Erganzung durch die Bahnen (Anhange B)

11.2.1 Allgemeine Punkte

Zu verschiedenen RTE-Regelungen gibt es Bedarf, dass die Bahnunternehmen ihre
Zusatzinformationen fur die Anwendung festlegen und in einem unternehmens-
spezifischen Anhang B kommunizieren. Diese Dokumente missen von den
Bahnunternehmen selberselbst erstellt, aktualisiert und kommuniziert werden. Dabei
haben die Bahnunternehmen die Konformitadt mit den hoheitlichen Regelungen selbst
sicherzustellen. Die unternehmensspezifischen Anhange B werden nach folgendem
Schema bezeichnet:

Anhang B [Bahnkurzel] X RTE ABCDE
(z.B. «/Anhang B TPF D RTE 22540»)

Handelt es sich bei den unternehmensspezifischen  Anhangen  der
BahnunternehmungBahnunternehmen um betriebliche RTE-Regelungen, so entspricht

dies formell dem Erlass von Betriebsvorschriften. Die Grundlagen zum Verfahren sind in
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der BAV-Richtlinie BV-FDV dokumentiert, welche auf EBG-Art. 17; Ziff. 4—in-der EBV
EBG, Art. 5; Abs. 2 und Art. 12 EBV, AB-EBV zur Art. 12, AB 12.1 und 12.2 basiert.

Bei Abweichungen zu RTE-Regelungen missen die Bahnunternehmen die Konformitat

mit den hoheitlichen eorgaben—selberRegelungen selbst gewahrleisten oder eine
Ausnahmebewilligung der zustandigen Behorde einholen.

Unternehmensspezifische Angaben der SBB sind im «Anhang A SBB» zusammen-
gestellt. Der ;«Anhang A SBB-» ist direkt nach dem «Anhang A Allgemein» eingereiht
und ist in der PDF-Version der RTE-Regelung im RTE-Webshop enthalten.
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11.2.2 Aufgaben der unternehmensspezifischen Anhange

Folgende Angaben koénnen in einem Anhang B festgehalten werden:

— Punkte, die gemass der entsprechenden RTE-Regelung durch die Bahn festzulegen
sind (Beispiel: Kupferquerschnitte im D RTE 27900 Ruckleitungs- und
Erdungshandbuch).

— Interne Kompetenzzuweisungen
— Interne Prozesse

— Angaben zu festgelegten Konzepten, festgelegten Varianten, Bauteilen,
Komponenten, etc., welche nicht eingesetzt werden

— Detailangaben wie Bestellnummern, konkrete Masse, Checkpunkte, Auskunftsstellen
— Restriktivere Vorgaben als in der RTE-Regelung selbst (z.B. geringere Masse, etc.)

11.2.3 Kommunikation der Anhange B

Bahnunternehmen haben ihre Mitarbeitenden und die externen Auftragnehmer Uber die
gultigen Anhange B zu informieren. Die Bahnunternehmen werden aufgefordert, die
Anhange B an das RTE-BuUro zu schicken, damit auch die PL RTE Kenntnis davon
erlangt (darin kann es auch Hinweise auf breitere Anliegen geben, welche bei einer
Revision gepruft werden sollten).

Fur die effiziente Bearbeitung von Zulassungs- und PGV-Dossiers braucht das BAV
Kenntnis der bei der Einreichung gultigen Anhange B des einreichenden
Bahnunternehmens. Die Anhange B muissen also zur Verfligung stehen, sei es bei jedem
Dossier die relevanten Anhange B oder auf einer, im jeweiligen Dossier erwahnten und
dem BAV zuganglichen Plattform.

11.3 Riickmeldungen

Fur das Programm RTE hat die Aktualitdt der RTE-Regelungen eine hohe Bedeutung.
Deshalb betreibt das RTE-Buro eine Webseite und einen ;«Briefkasten®» fir RTE-
Rickmeldungen. Alle Anwender sind aufgefordert, Feststellungen aller Art mit der Hilfe
des einfachen Formulars an RTE@voev.ch einzureichen. Auf diese Weise sollen sich
Fehler bald offenbaren und gute Ideen direkt zurtickfliessen.

11.4 Lebenszyklus

Bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung gilt es die Verantwortungen im Rahmen
des Lebenszyklus einer RTE-Regelung festzulegen.
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11.4.1 Definition
Die Zeit, wahrend der eine RTE-Regelung erstellt und im RTE-Webshop verflgbar ist,
kann als ;«Lebenszyklus-» betrachtet werden. Der Zyklus einer RTE-Regelung beginnt
mit der ersten Erstellung und endet mit dem Rickzug einer RTE-Regelung. Der
Lebenszyklus wird durch eine Kette von Zustanden gebildet. Fir eine beliebige RTE-
Regelung sind 6 Zustande mdglich:
Verfiligbarkeit Stand Arbeiten

1 |Erste Erstellung - RTE-PrejektRegelungsprojekt

2 |Nutzung, verfugbar |Aktuell, konform Keine
(die RTE-Regelung ist neu
oder
Review mit Bewertung
s«aktuellSy)

3 |Nutzung, verfuigbar |Aktuell, konform Review parallel in Arbeit
oder
Review fallig (alter als 5 Jahre)

4 |Nutzung, verfigbar |In Teilen nicht ganz aktuell |Keine
(Aktualisierung fallig)

5 |Nutzung, verfligbar |In Teilen nicht ganz aktuell | Aktualisierung parallel in Arbeit
(RTE-PreojektRegelungsprojekt
genehmigt)

6 | Zurlckgezogen - -

ohne Ersatz
Tabelle 11-1: Zustande im Lebenszyklus einer RTE-Regelung.
Abbildung 11-2: Visualisierung der Zustande im Lebenszyklus einer RTE-Regelung.
Daraus folgt eine grobe Charakterisierung der Zustande:
— 2und 3: Aktuell
— 4und 5: In Teilen nicht ganz aktuell
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— 1und 6: Keine RTE-Regelung publiziert, keine RTE-Regelung verflgbar

Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025

XX.XX.20xX © VoV



R RTE 11000 Programmgrundlagen 83

11.4.2 Verantwortungen
Innerhalb der RTE-Programmorganisation-RFE kommt der PL RTE eine zentrale
Funktion zu. Sie tragt die Gesamtverantwortung fir die publizierten RTE-Regelungen und
fur anstehende oder in Bearbeitung stehende RTE-Prejekte-Regelungsprojekte. Weitere
Verantwortungen liegen gemass untenstehender Tabelle bei den FG, dem RTE-Buro und
bei den AGrPGr RTE und Autoren:
Prozess Verantwortung
, Zustandige FG
Review bestehender RTE-Regelungen auf Anstoss des RTE-Biiros
Review R RTE 11000 PL RTE
. ; PL RTE (RTE-Coach)
Erstellung RTE-Projektauftrage in Abstimmung mit der FG
Arbeiten gemass RTE-Projektauftrag AGrPGr RTE oder Autor
Tabelle 11-3: Verantwortungen
11.5 Kontrollinstrumente
11.5.1 Terminplanung und Terminiiberwachung
Fir die Terminplanung und die Terminiberwachung ist das RTE-Buro und die PL RTE
zustandig. Terminabweichungen sind rechtzeitig zu kommunizieren, zu begrinden und
wenn moglich durch entsprechende Massnahmen zu minimieren.
11.5.2 Kostenkontrolle
Das RTE-Buro fuhrt im Auftrag der PL RTE eine Kostenkontrolle Gber die einzelnen RTE-
Regelungsprojekte, sowie Uber das Programm RTE. Abweichungen von budgetierten
Kosten sind zu analysieren und mit entsprechenden Massnahmen zu korrigieren. Bei
Mehrkosten ist der PL RTE ein entsprechender Antrag durch die AGrPGr RTE zu
unterbreiten.
11.5.3 Standbericht
Der Programmleiter RTE erstellt jahrlich einen Standbericht zuhanden der POL RTE mit
einem Uberblick Uber die geleisteten Arbeiten sowie die Kosten- und Terminsituation.
11.6 Dokumentmanagement
Das RTE-Buro stellt in Zusammenarbeit mit der PL RTE den verschiedenen
Anspruchsgruppen die nétigen Vorlagen elektronisch zur Verfligung und sorgt fur eine
angemessene Archivierung der Unterlagen.
XXX 20X Entwurf einzige Lesung mit Anderungen vom 08.09.2025 O VsV



	1 Allgemeines
	1.1 Ziele der RTE-Regelung
	1.2 Anwendung
	1.2.1 Gültigkeitsbereich
	1.1.1 Ersatz der bisherigen Vorschriften


	2 Grundlagen
	2.1 Hoheitliche Regelungen
	2.2 Normen
	2.3 Richtlinien und Merkblätter

	3 Abkürzungen und Begriffe
	3.1 Abkürzungen
	3.2 Begriffe

	4 Grundsätze
	4.1 Ziele
	4.2 Umgang mit hoheitlichen Regelungen
	4.3 Rolle der RTE-Regelungen
	4.4 Umgang mit Normen und normenähnlichen Publikationen
	4.4.1 Definition
	4.4.2 Bedeutung
	4.4.3 Normenähnliche Publikationen
	4.4.4 Verwendung
	4.4.5 Normenwerke, welche relevant sein können

	4.5 Kosteneffizienz
	4.6 Aktualität
	4.7 Neutralität
	4.8 Sprache
	4.9 Finanzierung
	4.10 Systemführerdokumente
	4.11 Kommunikation
	4.11.2 Zielgruppen
	4.11.3 Inhalte
	4.11.4 Instrumente
	4.11.5 Internetauftritt

	4.12 Vertrieb / /RTE-Webshop

	5 Programmorganisation
	5.1 Trägerschaft
	1.1.1 VöV-Mitglieder
	5.1.1 RTE-Mitglieder
	1.1.1.1 Eisenbahnunternehmen

	5.1.2 BAV

	5.2 VöV-Organe VöV
	5.2.1 Generalversammlung VöV
	5.2.2 Vorstand VöV
	5.2.3 Ausschuss VöV
	5.2.4 Ständige Kommissionen VöV
	1.1.1.1 Kommission Technik und Betrieb Schiene (KTBS)
	5.2.4.1 VöV-Fachgruppen (FG)
	5.2.4.2 Arbeitsgruppen VöV (AGr VöV)

	5.2.5 Direktor/Direktorin

	5.3 RTE-Organe RTE
	5.3.1 Programmoberleitung (POL RTE)
	5.3.2 Programmleitung (PL RTE)
	5.3.3 RTE-Coach
	5.3.4 Steuergruppen RTE (StGr RTE)
	5.3.5 ArbeitsgruppenProjektgruppen RTE (AGrPGr RTE)
	5.3.6 Fachbeirat POL RTE

	5.4 Geschäftsstelle VöV
	5.4.1 Abteilung öV / Team TechnikSystem Bahn
	5.4.2 RTE-Büro
	5.4.3 Abteilungen Personal & Logistik, Kommunikation, Recht & Ressourcen


	6 Struktur
	6.1 Übersicht über die Eisenbahnsystemtechnik und den Betrieb
	6.2 Nummerierungssystem
	6.3 RTE-Regelungsarten
	6.4 Fixe Kapitelstruktur

	1 Neuprojekte
	7 Neue RTE-Regelungen
	7.1 Bedarfserhebung Neuprojekteneue RTE-Regelungen

	8 Aktualisierungsprojekte und Weiterentwicklung
	8.1 Bedarfserhebung Aktualisierungsprojekte und Weiterentwicklung
	8.2 Review
	8.3 Aktualisierungsprozesse

	9 Vorbereitungsarbeiten
	9.1 Definition Projektidee oder Aktualisierung
	9.2 Vorentscheid Projektidee oder Aktualisierung
	9.3 Erstellung Projektauftrag
	9.4 Genehmigung Projektauftrag

	10 Erstellungsprozess
	10.1 Projektstart / /Startsitzung
	10.2 Erstellung erster Entwurf
	10.3 1. oder einzige LesungVernehmlassung und Bereinigung
	10.4 2. LesungVernehmlassung und Bereinigung
	10.5 Freigabe und Publikation
	10.5.1 Freigabeablauf
	10.5.1.1 Freigabeablauf Technische RTE-Regelung
	10.5.1.2 Freigabeablauf Betriebsvorschriftbetriebliche RTE-Regelung
	10.5.1.3 Freigabeablauf Grundlagendokument zum im Regelwerk RTE

	1.1.1 Freigabeantrag und Konformitätserklärung
	10.5.2 Erklärung der Konformität und Antrag zur Freigabe
	10.5.3 Übersetzung und Gegenlesung
	10.5.4 Publikation
	10.5.5 Ausgabedatum
	10.5.6 Information

	10.6 Projektabschluss

	1 Betriebsprozess
	11 Anwendungsprozess
	11.1 Übernahme durch die Bahnunternehmen / Verbindlichkeit
	11.2 Unternehmensspezifische Ergänzung durch die Bahnen (Anhänge B)
	11.2.1 Allgemeine Punkte
	11.2.2 Aufgaben der unternehmensspezifischen Anhänge
	11.2.3 Kommunikation der Anhänge B

	11.3 Rückmeldungen
	11.4 Lebenszyklus
	11.4.1 Definition
	11.4.2 Verantwortungen

	11.5 Kontrollinstrumente
	11.5.1 Terminplanung und Terminüberwachung
	11.5.2 Kostenkontrolle
	11.5.3 Standbericht

	11.6 Dokumentmanagement




